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Editorial  

Menschen finden 
und binden!

Unternehmen sind nur so gut 

wie die Menschen, die für sie 

arbeiten. Leider ist es in den letzten 

Jahren immer schwieriger gewor-

den, geeignete Bewerberinnen und 

Bewerber zu finden. Was wir jetzt 

brauchen, ist ein Umdenken. Wir 

müssen die Jugendlichen stärker für 

unsere Arbeit und unsere Produkte 

begeistern.

Mit der Generation Z kommen jun-

ge Menschen auf  den Arbeitsmarkt, 

die ganz andere Werte und Erwar-

tungen haben als ihre Vorgänger. 

Flexible Arbeitszeitmodelle, flache 

Hierarchien und regelmäßiges Feed-

back stehen bei der Generation 

hoch im Kurs. Es stimmt nicht, dass 

junge Menschen nicht arbeiten wol-

len. Aber wir als Unternehmen 

müssen die Menschen anders errei-

chen als früher. Wer heute beispiels-

weise keinen Social-Media-Auftritt 

hat, der ist für Jugendliche mehr 

oder weniger unsichtbar. Dabei bieten gerade die sozialen 

Medien spannende Möglichkeiten, die eigenen Werte und 

Visionen nach außen zu tragen.

Junge Menschen stehen mehr denn je vor einem Überangebot 

an Informationen und Möglichkeiten. Deshalb ist es wichtig, 

sie frühzeitig dort abzuholen, wo sie sich regelmäßig aufhalten. 

In den sozialen Netzwerken, aber auch in den Schulen oder 

in der Öffentlichkeit. Netzwerke wie die Wirtschaftsjunioren 

Ostfriesland und Papenburg können dazu beitragen, neue 

Ideen zu finden und zu entwickeln. Viele Wirtschaftsjunioren 

– vom jungen Startup bis zum Traditionsbetrieb – haben ganz 

ähnliche Herausforderungen. Der gemeinsame Blick über die 

eigene Branche hinaus ermöglicht neue Perspektiven und 

schafft wichtige Anreize für Innovation.

Neben dem Recruiting wird auch das Binden von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern immer wichtiger. Dabei geht es 

vor allem um Wertschätzung, Transparenz und ein starkes 

Wir-Gefühl. Gemeinsame Aktivitäten und Ziele schaffen ein 

gutes Betriebsklima. Dies tragen die Mitarbeiter durch posi-

tive Erzählungen dann auch nach draußen.

Eines steht fest: Der Fachkräftemangel wird uns noch eine 

Weile begleiten. Durch innovative Ideen und starke Netzwerke 

kann es uns aber gelingen, gutes Personal zu finden und zu 

binden. <

Merle Sandersfeld-Kelm, Geschäftsführerin 
der Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH 
und Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren 
Ostfriesland und Papenburg.
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Gremien

IHK-Vollversammlung beschließt 
Europapolitische Positionen

Die DIHK hatte das Positionspapier vor dem Hinter-

grund der bevorstehenden EU-Wahl im Frühjahr 2024 

verfasst und verabschiedet.

Fachkräftesicherung

 „Ich werde Ihr Unternehmen in 
Erwägung ziehen“

Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche, Chef-Gehalt – wie die 

Generation Z tickt und was das für den Recruiting-Prozess von 

Unternehmen bedeutet, darüber hat WOP mit  Prof. Dr. Antje-

Britta Mörstedt, Professorin für allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre an der Privaten Hochschule Göttingen, gesprochen.

Wirtschaft
 Ostfriesland & Papenburg

  Titelthema
 8  Fachkräftesicherung

„Ich werde Ihr Unternehmen in Erwägung ziehen“
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20

Bundesausbildungskampagne

Gemeinsam #könnenlernen
Gemeinsam mit der Hamburger Agentur thjnk wollen die 

IHKs über eine bundesweit angelegte Marketingoffensive 

den Berufsweg Ausbildung noch attraktiver machen und 

mit einem positiven Lebensgefühl aufladen. 

Die 
Wirtschaft 

Ostfriesland & 
Papenburg 

gibt es auch als 
Onlineversion im Internet.

www.ihk-
emden.de
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  Amtliche Bekanntmachung

25 Prüfungsordnung für die Durchführung 

         von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 

32  Prüfungsordnung für die Durchführung 

von Fortbildungsprüfungen gemäß § 56 

Berufsbildungsgesetz (PO-F-BBiG)

  Das letzte Wort

 42  Cord-Dieter Neemann

Prioritäten setzen

Ihre Ansprechpartner bei der IHKIhre Ansprechpartner bei der IHK
•  Hauptgeschäftsführer: Max-Martin Deinhard, Tel. 8901-22, 

E-Mail: max-martin.deinhard@...

•  Referentin: Lena Schmidt, Tel. 8901-73, E-Mail: lena.schmidt@...

•  Öffentlichkeitsarbeit: Stefan Claus, Tel. 8901-30, 

E-Mail: stefan.claus@...

•  Sekretariat Hauptgeschäftsführer: 

lnsa Hamphoff, Tel. 8901-23, E-Mail: insa.hamphoff@...

Sandra Janssen, Tel. 8901-25, E-Mail: sandra.janssen@...

Industrie, Energie und Standortentwicklung
•  Abteilungsleiter: Hartmut Neumann, Tel. 8901-26, 

E-Mail: hartmut.neumann@...

•  Referentin: Adenike Bettinger, Telefon 8901-152, 

E-Mail: adenike.bettinger@...

•  Referentin: Anke Hölscher, Telefon 8901-34 

E-Mail: anke.hoelscher@...

•  Referent: Michael Tischner, Tel. 8901-37, 

E-Mail: michael.tischner@...

Tourismus, Handel und Dienstleistungen

• Abteilungsleiterin: Kerstin Kontny, Tel. 8901-48,         

   E-Mail: kerstin.kontny@...

•  Referentin: Wiebke Eilts, Tel. 8901-47, E-Mail: wiebke.eilts@...

Berufliche Bildung und Fachkräfte
•  Abteilungsleiter: Timo Weise, Tel. 8901-40, E-Mail: timo.weise@... 

•  Referentin: Anne Borowski, Tel. 8901-82, 

E-Mail: anne.borowski@...

•  Projektkoordinatorin ValiKom Transfer: Petra Schmidt, Tel. 

8901-75, E-Mail: petra.schmidt@...

Zentrale Dienste und Recht
•  Abteilungsleiterin: Elfriede Ritzenthaler, Tel. 8901-50, 

E-Mail: elfriede.ritzenthaler@...

•  Justiziarin und Stellv. Abteilungsleiterin: Sophie Rother, Tel. 

8901-83,  E-Mail: sophie.rother@...

•  Referent: Walther Dörr, Telefon: 8901-53, 

E-Mail: walther.doerr@...

Verkehr, International und Regionale Wirtschaftspolitik
•  Abteilungsleiter: Reinhard Hegewald, Tel. 8901-85, E-Mail: rein-

hard.hegewald@...

•  Referent: Lars Heidemann, Tel. 8901-24, E-Mail: lars.heidemann@...

Tel. 04921 ..., E-Mail: ...@emden.ihk.de, Ringstraße 4, 26721 Emden



  Position  I  Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Seit diesem Jahr müssen 
Arbeitgeber die Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen 
der Arbeitnehmer elektro-
nisch von der Krankenkasse 
abrufen. Foto: Thorsten Malinowski 
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Das Ende 
des „gelben 
Scheins“
Am 1. Januar hat die elektronische 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

(AU) den klassischen gelben Schein 

abgelöst. Es sollte ein Vorteil für 

alle sein – eigentlich.

Der „gelbe Schein“ hat ausgedient. Seit dem 1. 

Januar gilt die elektronische Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung. Und eigentlich sollte sie eine 

Entlastung für alle sein: Die Bürokratie sollte entlastet 

werden, weil nun nicht mehr jährlich rund 77 Mil-

lionen Krankmeldungen schriftlich ausgestellt werden 

müssen. Der kranke Arbeitnehmer sollte entlastet 

werden, weil er sich nicht mehr selbst um die Zustel-

lung des gelben Scheins an den Arbeitgeber küm-

mern muss. Und der Arbeitgeber sollte entlastet 

werden, weil er ohne Zeitverzögerung digital über 

die Dauer der Arbeitsunfähigkeit und über das Ende 

der Entgeltfortzahlung informiert wird – theoretisch.

Die Praxis sieht nach den ersten 16 Wochen der 

neuen Regelung anders aus. Frei nach dem Sinn-

spruch „gut gedacht, schlecht gemacht“ kritisieren 

vor allem immer mehr Unternehmer die elektro-

nische AU. Denn sie werden in der Praxis nicht in-

formiert, sondern müssen sich die Krankmeldungen 

ihrer Mitarbeiter selbst bei den Krankenkassen 

einholen. Für die Unternehmen hat sich der Auf-

wand dadurch nicht verringert, sondern sogar noch 

erhöht. Vor allem für kleine und mittelständische 

Betriebe ist der dadurch entstandene Mehraufwand 

zu einer zusätzlichen Belastung geworden. 

Die IHK greift die Impulse aus der Wirtschaft auf  

und fordert dringende Nachbesserungen im System: 

Eine automatische Weiterleitung der Krankmeldung 

von den behandelnden Ärzten an die Krankenkas-

sen und von dort an die Unternehmen muss her-

gestellt werden. Nur so kann mit Digitalisierung ein 

echter Mehrwert zur bisherigen „Zettelwirtschaft“ 

entstehen. Und nur so kann aus dem Ende des „gel-

ben Scheins“ der Anfang von etwas Besserem ent-

stehen. <

Mehr zu diesem Thema

 Dok-Nr. 5763952
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  Titelthema  I  Fachkräftesicherung

„Ich werde Ihr Unternehmen in 
Erwägung ziehen.“
Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche, Chef-Gehalt – die Forderungen von Bewerbern der 

Generation Z sorgen bei Unternehmen mitunter für Irritation und Entrüstung. Im Februar 

hatten die Wirtschaftsjunioren für Ostfriesland und Papenburg und der Wirtschaftsclub 

Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt zu Gast. Die Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

an der Privaten Hochschule Göttingen sprach über die Lebenswelt heutiger Jugendlicher, 

deren Ansprüche an den Beruf  – und die alles entscheidende Frage: Dürfen die das?

VON MICHELLE WEILBEER

Frau Prof. Dr. Mörstedt, die 

‚Generation Z‘ ist in aller Munde. 

Wer ist damit genau gemeint?

Die Generation Z bezeichnet den Nach-

folger der Generation Y. Zu ihr gehören 

Personen, die circa zwischen 1994 und 

2010 geboren wurden. Eine strikte Zu-

ordnung nach Geburtenjahrgängen ist 

allerdings nicht sinnvoll, weil es eine be-

achtliche Streuung geben kann. Ein Bei-

spiel: King Charles und Ozzy Osbourne 

wurden beide 1948 in England geboren 

– ihre Lebenswelten könnten aber kaum 

unterschiedlicher sein. 

Gibt es also gar nicht DIE 

Generation Z?

Menschen sind nicht unbedingt eindeu-

tig einer bestimmten Generation zuzu-

ordnen. Hinzu kommt, dass wohl keine 

Generation so divers ist wie die Zetties. 

Also nein, DIE Generation Z gibt es im 

Grunde genommen nicht. Gleichwohl 

gibt es bestimmte Gemeinsamkeiten, wie 
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Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union 
 Investment,  R+V Versicherung, easyCredit, DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Smart Finanz, DZ HYP, MünchenerHyp.

Die beste Zeit zum Energiesparen: jetzt.
 
Ressourcen schonen, Klima schützen und Kosten sparen 
war wohl nie wertvoller als jetzt. Nutzen Sie Ihre Einspar-
potenziale und richten Sie Ihr Unternehmen nachhaltig 
zukunftssicher aus: Wir beraten Sie und machen gemein-
sam für Sie auch öffentliche Fördermittel nutzbar.  
Jetzt Termin vereinbaren!

vr.de/weser-ems

Nachhaltig  

erfolgreich

Nutzen, was da ist: 

Fördermittel für 

nachhaltige

Investitionen.

>>

beispielsweise den Wunsch nach einer 

sinnstiftenden Arbeit, die Spaß macht, 

oder nach einer geringeren Wochenar-

beitszeit. 

Die Baby-Boomer gehen in Rente, 

die Zetties sollen nachrücken. 

Welche Unterschiede bestehen 

zwischen den Generationen?

Jede Generation – vom Baby-Boomer 

bis zu den Zetties – ist unterschiedlich 

erzogen und von ihren Lebensumstän-

den geprägt worden. Die Baby-Boomer 

sind in der Nachkriegszeit, während des 

Wirtschaftswunders und Geburten-

booms, aufgewachsen. Fernsehen und 

Telefon waren zu dieser Zeit gerade erst 

im Kommen. Dagegen ist die Generati-

on Z in eine Welt hineingeboren worden, 

die durch eine wachsende Digitalisierung 

des Alltags geprägt ist. Twitter, Insta-

gram, TikTok und der Griff  zum Smart-

phone sind für die Zetties so normal, wie 

für andere die Tasse Kaffee am Morgen.

Kein Wunder also, dass die Gene-

ration Z anders tickt. Wie äußert 

sich das im Hinblick auf  die Ar-

beitswelt?

Für die Baby Boomer hat die berufliche 

Tätigkeit den höchsten Stellenwert. Die-

se Generation hat auch den Begriff  

„Workaholic“ geprägt. Für sie geht es 

bei der Arbeit in erster Linie um die ma-

terielle Absicherung – und weniger um 

die Selbstverwirklichung oder den Spaß 

am Beruf. Dagegen gewinnt die Verein-

barkeit von Berufs- und Privatleben und 

das Streben nach einer hohen Lebens-

qualität in den Generationen X und Y 

an Bedeutung. In der Generation Z heißt 

es schließlich: Die Arbeit muss zum Pri-

vatleben passen, nicht umgekehrt.

Worauf  müssen sich die Unter-

nehmen also konkret einstellen?

Die Generation Z strebt, wie schon ge-

sagt, nach einem ausgeglichenen Verhält-

nis zwischen Arbeit und Freizeit und 

nach der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. Wir sprechen hier also eher nicht 

von einer 40-Stunden-Woche oder einer 

Vielzahl an Überstunden. Den Zetties 

geht es nicht darum, dass sie um jeden 

Preis Karriere machen – sondern viel-

Prof. Dr. Antje-
Britta Mörstedt, 
Professorin für 
allgemeine 
Betriebswirt-
schaftslehre an 
der Privaten 
Hochschule
Göttingen.
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Leben im Netz – für die 
Generation Z ganz normal. 
Foto: Gpoint Studio/ stock.adobe.com
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  Titelthema  I  Fachkräftesicherung

mehr um eine sinnstiftende Arbeit und 

die Freude daran. Dabei stellen sie als 

„Net Generation“ hohe Ansprüche an 

die Technologien am Arbeitsplatz. Au-

ßerdem wünschen sie sich eine Diskus-

sions- und Austauschkultur, die auch 

regelmäßiges Feedback beinhaltet. Und 

nicht zuletzt ist es der Generation Z 

wichtig, dass der Arbeitgeber Werte vor-

lebt – beispielsweise in Sachen nachhal-

tiges Wirtschaften oder ökologische Ver-

antwortung.

Fachkräfte werden branchenüber-

greifend händeringend gesucht. 

Für Schulabgänger also eigentlich 

die optimale Ausgangslage. Al-

lerdings scheint sich so mancher 

schwer damit zu tun, seine be-

rufliche Zukunft in die Hand zu 

nehmen.

Das stimmt. Die Jugend von heute hat 

Angst, falsche, irreversible Entschei-

dungen zu treffen. Auf  der einen Seite 

stehen Multioptionalität und ein ausge-

sprochen hohes Entwicklungsverspre-

chen, auf  der anderen Seite Orientie-

rungslosigkeit und Überforderung. Um 

es auf  den Punkt zu bringen: Die Gene-

ration Z bewegt sich irgendwo zwischen 

Allmacht und Ohnmacht.

Was können wir tun, um die Zet-

ties und die Folgegenerationen 

besser abzuholen?

Da gibt es aus meiner Sicht gleich meh-

rere Punkte, an denen wir ansetzen 

sollten. Zum einen kümmern wir uns 

nicht ausreichend um den Übergang 

zwischen Schule und Beruf. Zum ande-

ren sollten Unternehmen ihre Bewer-

bungsprozesse überarbeiten, wenn sie 

Jugendliche ansprechen möchten. Die 

Generation Z wünscht sich möglichst 

einfache Verfahren. Das bedeutet für 

Betriebe: Die Stellenanzeigen einfach 

konsumierbar auf  der Homepage ein-

stellen. Motivationsschreiben streichen 

und stattdessen eine niedrigschwellige 

Kontaktaufnahme ermöglichen – zum 

Beispiel über eine WhatsApp-Nach-

richt, dass der Absender gern im Un-

ternehmen arbeiten würde. Anfragen 

und Bewerbungen sollten dann wiede-

rum schnell vom Betrieb beantwortet 

werden.

Abgesehen von der technischen 

Seite des Bewerbungsprozesses: 

Was sollten Firmen sonst noch bei 

der Bewerbung freier Stellen be-

achten? Sind Angebote wie Home-

office für Unternehmen, die Er-

folg auf  dem Stellenmarkt haben 

möchten, mittlerweile Pflicht?

Sich auf  Angebote wie mobiles Arbeiten 

zu verlassen, ist der falsche Ansatz. Viel-

mehr sollten Unternehmen die sinnhafte 

Tätigkeit in den Mittelpunkt stellen und 

die Freude an der Arbeit zum Ausdruck 

bringen. Das ist es, worauf  es der Gene-

ration Z ankommt. Aber auch nach der 

Vertragsunterzeichnung sollten sich Be-

triebe um die Jugendlichen bemühen, 

indem sie das Onboarding stärken. Ziel 

muss es sein, die neuen Arbeitskräfte 

fachlich, sozial und wertorientiert in die 

Firma zu integrieren.

Die Erwartungen junger Bewerber 

– zum Beispiel 90.000 Jahresgehalt 

– stoßen auf  Seiten des Unterneh-

mens mitunter auf  Unverständ-

nis. Provokant gefragt: Dürfen die 

das? Kann sich die Generation Z 

das einfach leisten?

Ich sehe bei solchen Äußerungen im Be-

werbungsgespräch grundsätzlich kein 

Problem. Schließlich kann der Bewerber 

es ja mal versuchen. Ob er dieses Gehalt 

am Ende tatsächlich erhält, ist eine an-

dere Sache. Fest steht: Die Generation 

Z hat zahlreiche Wahlmöglichkeiten in 

allen Bereichen. Dadurch steigt die An-

spruchshaltung – auch gegenüber dem 

Arbeitgeber.

Eine abschließende Frage: Ver-

schiedene Generationen im Team 

– das bringt Herausforderungen 

mit sich. Was müssen Unterneh-

men tun, damit das Miteinander 

funktioniert und sich keine Gene-

ration benachteiligt fühlt? 

Natürlich ist es eine Herausforderung, vier 

Generationen mit unterschiedlichen Ein-

stellungen und Ansprüchen in Bezug auf  

das Berufsleben unter einen Hut zu bekom-

men. Damit das funktioniert, sind Wert-

schätzung und Empowerment in beide 

Richtungen erforderlich. Wir müssen uns 

bewusst machen, dass bestimmte Annah-

men heutzutage nicht mehr uneinge-

schränkt gelten. Beispielsweise haben 

ältere Personen nicht mehr zwangsläufig 

einen Erfahrungsvorsprung gegenüber 

ihren jüngeren Kollegen. Auch das Prin-

zip der Seniorität in Sachen Anerken-

nung, Zuteilung von Aufgaben, Beförde-

rung oder Entlohnung sollte nicht als aus-

schließlicher Ansatz verfolgt werden. <
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Workaholic-Dasein und Karriere um jeden Preis? Für die Generation Z undenkbar. 
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  van Buten un Binnen  I  Jubiläen/ Zahlenspiegel

Geschäftsjubiläen

75 Jahre

Jacobs-Reisedienst, Großheide (1. April)

50 Jahre

Autohaus Günther Kaiser, Rechtsupweg 
(1. März) 

Autohaus Brandt GmbH, Leer (1. April)

Zweirad Brust GmbH, Hage (1. April)

Heie Kruse, Aurich (1. April)

Klaas Thomas Teerling, Kfz-Werkstatt/
Tankstelle e.K, Borkum (1. April)

Ulrich Sievers, Westoverledingen (16. April)

25 Jahre

Ralf  Deeling, Restaurant In’t Dörp, 
Langeoog (5. März)

„Moi Huus“ Wohnungsverwaltungsge-
sellschaft, Norden (18. März)

Inselhotel Vier JahresZeiten GmbH, 
Borkum (27. März)

Reginald Frerichs, Krummhörn (1. April) 

Frank Patron, Wiesmoor (1. April)

WB Vermögensverwaltung GmbH, 
Uplengen (2. April)

Robin Kuper, Langeoog (15. April) 

Zweirad Papenfuß GmbH, Norderney (16. April)

Arbeitsjubiläen

50 Jahre

Helmut Cramer, beschäftigt bei der Firma 
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH, 
Stadtwerke Norden (1. April) 

40 Jahre

Ute Rudolph, beschäftigt bei der Firma Stadt-
werke Emden GmbH, Emden (1. April)

Albrecht Folkerts, beschäftigt bei der Firma 
Cordes & Graefe Emden KG, Emden 
(1. April)

35 Jahre

Lukas Fischer, beschäftigt bei der Firma KS 
Gleitlager GmbH, Papenburg (5. April)

Alfons Nee, beschäftigt bei der Firma KS 
Gleitlager GmbH, Papenburg (5. April)

Heinrich Schepers, beschäftigt bei der Firma 
KS Gleitlager GmbH, Papenburg (5. April)

Detlef  Schulz, beschäftigt bei der Firma Coats 
Opti Germany GmbH, Rhauderfehn (18. April)

25 Jahre

Dörte Kaminski, beschäftigt bei der Firma 
RVB Immobilien GmbH, Wittmund (1. April)

Anke Pruin, beschäftigt bei der Firma ZGO-Zei-
tungsgruppe Ostfriesland GmbH, Leer (1. April)

Andreas Dwersteg, beschäftigt bei der Firma 
Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG, 
Papierfabrik Weener (1. April)

Garrelt Hänel, beschäftigt bei der Firma Borkumer 
Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH, Borkum 
(1. April)

Siemen Ites, beschäftigt bei der Firma Spedition 
Weets GmbH, Emden (1. April)

Hermann Albers, beschäftigt bei der Firma KS 
Gleitlager GmbH, Papenburg (1. April)

Udo Schoe, beschäftigt bei der Firma KS Gleit-
lager GmbH, Papenburg (2. April)

Jürgen Cordes, beschäftigt bei der Firma KS 
Gleitlager GmbH, Papenburg (2. April)

Mathias Janßen, beschäftigt bei der Firma BZN Bau-
zentrum Esens GmbH & Co. KG, Esens (6. April)

Steffan Buss, beschäftigt bei der Firma NLT 
Automation GmbH, Norden (14. April) 

Ingo Weers, beschäftigt bei der Firma Coats Opti 
Germany GmbH, Rhauderfehn (14. April)

Holger Trampf, beschäftigt bei der Firma REHAU
Industries SE & Co. KG, Wittmund (14. April)

Wolfgang Murra, beschäftigt bei der Firma Gebr. 
Neumann GmbH, Emden (14. April)

Frank Graß, beschäftigt bei der Firma Meyer 
Werft GmbH & Co. KG, Papenburg (20. April)

Sandra Puls, beschäftigt bei der Firma KS Gleit-
lager GmbH, Papenburg (20. April)

Firmen & Personen

Zahlenspiegel

Preisindex für die Lebenshaltung1

Verbraucherpreisindex für Deutschland1

Basis 2020 = 1002 Prozent3

2021 JD 4 103,1 + 3,1

2022 JD 4 110,2 + 6,9

2022 Februar 106,0 + 4,3

2023 Januar 114,3 + 8,7

2023 Februar 115,2 + 8,7

1 Angaben nach Verbrauchsverhältnissen des Jahres 2020
2 Basisumstellung von 2015 auf  2020 erfolgte im 
Februar 2023

3 Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
4 Jahresdurchschnitt4 
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www.feinrot.de

Wir haben unseren
Chef gefragt, ob

wir diesen Monat
blaumachen dürfen.

Er hat Ja gesagt.

Natürlich hat sich unser Chef etwas dabei gedacht.

Er sagt immer: Werbung, die auffällt, ist viel billiger

als Werbung, die nicht auffällt. So sparen unsere

Kunden ganz viel Geld und erreichen auch mit

weniger Budget total viel. 

Fragen Sie ihn selbst:

Anzeige



IHK stellt Papenburger Wirtschafts-
förderung gutes Zeugnis aus.
Unter dem Motto „Papenburger Wirtschaft trifft Papenburger Politik“ haben sich 

Anfang März Vertreter der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg und der Stadt Papenburg ausgetauscht.

VON STEFAN CLAUS

Die Industrie- und Handelskammer für 

Ostfriesland und Papenburg (IHK) hat 

der Wirtschaftsförderung der Stadt Papenburg 

im März ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. 

„Wir leben in einer tollen Stadt mit hervor-

ragenden Standortbedingungen für Unter-

nehmen“, sagte IHK-Vizepräsident Michael 

Hollweg im Rahmen eines Treffens von Pa-

penburger Unternehmensvertretungen aus 

den Gremien der IHK, den Vorsitzenden der 

im Papenburger Rat vertretenen Fraktionen 

sowie der Verwaltungsspitze der Stadt mit 

Bürgermeisterin Vanessa Gattung und Erstem 

Stadtrat Hermann Wessels. 

Unter dem Motto „Papenburger Wirtschaft 

trifft Papenburger Politik“ erörterten die Teil-

nehmer die drängenden Herausforderungen 

und Themen der Stadt – von der Verschwen-

kung der Kreisstraße 158, der Erschließung 

des „Bokeler Bogens“, dem Ausbau von wei-

teren Gewerbegebieten bis zur Entwicklung 

der Innenstadt. Die IHK lobte das gute An-

gebot von Gewerbeflächen in der Fehnstadt.

Die Erweiterung des „Bokeler Bogens“ 

komme gut voran. Mit der Teilverlegung der 

Rheiderlandstraße solle es dieses Jahr richtig 

losgehen. Ziel sei es im Folgenden, eine effi-

ziente Erschließung zu planen, die sowohl die 

Interessen der ansässigen Wirtschaft auf-

nimmt als auch attraktive Alternativen für 

neue Ansiedlungen schafft, so Wessels. Der 

vom Stadtrat 2014 beschlossene Bebauungs-

plan für den „Bokeler Bogen“ setzt auf  ins-

gesamt 146 Hektar Industrie-, Gewerbe- und 

Hafengebiet sowie Ausgleichs- und Verkehrs-

flächen fest. Das Hafenentwicklungskonzept 

sieht vor, im „Bokeler Bogen“ das Becken des 

Industriehafens Süd um 500 Meter zu ver-

längern, eine Fläche von 30 Hektar als Son-

dergebiet Hafen auszuweisen und ein Gewerbe-

areal in der Größe von 90 Hektar zu schaffen. 

Mit Blick auf  eine bessere Bahnanbindung 

der Stadt konnte Bürgermeisterin Vanessa 

Gattung bei der IHK Hoffnungen wecken: 

„Es wird gerade geprüft, ob Züge, die derzeit 

in Leer ohnehin lange warten müssen, bis 

nach Papenburg durchfahren können. Damit 

könnte die gegenwärtige Umsteigeproblema-

tik für Papenburger mit langen Wartezeiten 

für Reisende nach Oldenburg vielleicht ent-

schärft werden.“ Aktuell stehen Bahnreisende 

ab Papenburg vor dem Problem, dass sie in 

Leer umsteigen müssen und dort eine War-

tezeit von bis zu 51 Minuten haben.

Auch die jüngst durch das Land Niedersach-

sen formulierten Flächenziele, die den Ausbau 

der regenerativen Energien an Land massiv 

beschleunigen sollen, und die damit einher-

gehenden Auswirkungen für Papenburg, wur-

den in dem Kreis diskutiert. Der Landkreis 

Emsland steht im Rahmen der Landesbestre-

bungen vor der Herausforderung, 3,7 Prozent 

seiner Fläche für den Ausbau von Windener-

gie bereitstellen zu müssen.

Licht und Schatten sehen Politik und Wirt-

schaft bei der Entwicklung der Innenstadt. 

Der Hauptkanal sei auf  einem guten Weg. 

Aber er müsse noch weiterentwickelt werden 

und mit Blick auf  die Konkurrenz zum On-

line-Handel müsse Papenburg als Einkaufs-

stadt attraktiver werden und mit einer hö-

heren Aufenthaltsqualität punkten. „Wir 

müssen die Innenstadt neu denken – und das 

tun wir auch schon“, sagte Gattung. Sie ver-

wies dabei unter anderem auf  zeitlich be-

grenzte autofreie Zonen am Mühlenplatz. 

„Hier testen wir bereits, welche Auswirkungen 

solche Zonen haben und inwieweit sie von 

der Bevölkerung angenommen werden. Ich 

denke, wir sind da auf  einem guten Weg.“ 

Lobend erwähnte die IHK das kostenlose 

Parkangebot in der Innenstadt. Alle Parkplät-

ze in der Innenstadt sind kostenfrei. 

Eine gute Bewertung bekommt die Stadt auch 

für ihr Tourismusmarketing. Mit einem brei-

ten touristischen Angebot lockt die Stadt 

jährlich rund 70.000 Gäste an. In der Planung 

befinde sich zurzeit der Ausbau von Fluss-

kreuzfahrten, berichtet Gattung. „Wir wollen 

als Stadt attraktiver für Flusskreuzfahrten 

werden“, sagte die Bürgermeisterin.

Insgesamt stellte IHK-Hauptgeschäftsführer 

Max-Martin Deinhard der Stadt ein gutes 

Zeugnis aus: „So viel Einsatz, mit dem hier 

Wirtschaftsförderung betrieben wird, ist bei-

spielhaft.“ Vizepräsident Hollweg und Bür-

germeisterin Gattung begrüßten den offenen 

Austausch und waren sich darin einig, diese 

Veranstaltung regelmäßig zu wiederholen. <

Verschwenkung der Kreisstraße 158, Erschließung des „Bokeler Bogens“, Ausbau von weiteren Gewerbegebieten 
sowie Entwicklung der Innenstadt - die Teilnehmer des Treffens in Papenburg hatten reichlich Gesprächsstoff.
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Ihr Gelbe Seiten Verlag

Wir verschaffen Ihnen mehr
Zeit für Ihre Kunden:
• maßgeschneiderte Werbekonzepte
• innovative Maßnahmen für Ihre Print- und Online-Werbung
• über 40 Mio. Reichweite mit Buch, Website und App*

Leidenschaft erreicht mehr mit Gelbe Seiten.

* Quelle: GfK Studie zu Bekanntheit und Nutzung der Verzeichnismedien  
 Oktober 2017; repräsentative Befragung von 15 Tsd. Personen ab 16 Jahren.

Jetzt beraten lassen:

Tel. 0511/8550-8100

Anzeige



IHK-Vollversammlung beschließt 
Europapolitische Positionen
In der jüngsten Sitzung hat das höchste Entscheidungsgremium der IHK das von der 

Deutschen Industrie- und Handelskammer verfasste Positionspapier verabschiedet.

VON STEFAN CLAUS

Die Vollversammlung der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg (IHK) hat einstimmig die Euro-

papolitischen Positionen der Deutschen In-

dustrie- und Handelskammer (DIHK) be-

schlossen. „Damit haben wir jetzt eine wich-

tige Diskussionsgrundlage für den Dialog mit 

den Abgeordneten im EU-Parlament in der 

Hand“, sagte IHK-Präsident Dr. Bernhard 

Brons. Die DIHK hatte das Positionspapier 

vor dem Hintergrund der bevorstehenden 

EU-Wahl im Frühjahr 2024 verfasst und 

verabschiedet.

Vor allem die Forderungen, den Klimaschutz 

international voranzutreiben und die rege-

nerativen Energien auszubauen, spielen den 

Ostfriesen und Papenburgern in die Hände: 

„Für unsere Region ist die Transformation 

des Energiemarktes eine riesige Chance, die 

wir nutzen müssen“, sagt Brons. Neben dem 

massiven Ausbau der erneuerbaren Energien 

wird in dem DIHK-Papier auch ein grenz-

überschreitender Ausbau der Netze für alle 

Energieträger, insbesondere den Wasserstoff, 

gefordert. Die neue Geschäftsführerin der 

Wasserstoff  Initiative „H2 Ostfriesland“, 

Birthe Ricklefs, berichtete in diesem Zusam-

menhang über die Entwicklung von Was-

serstoff  als Energieträger in der Region und 

über die Arbeit des Netzwerkes. Ziel von 

„H2Ostfriesland“ sei es, die Entwicklung 

und Etablierung einer ostfrieslandweiten 

Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen und mit 

Hilfe von grüner Energie die Energiewende 

umzusetzen.

Verkehrinfrastruktur

Auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 

nimmt einen wichtigen Platz in dem Papier 

ein. Die DIHK fordert den zügigen Neu- 

und Ausbau der Infrastruktur in Europa. Die 

EU sollte in diesem Zusammenhang noch 

stärker auf  die Mitgliedsstaaten einwirken, 

„um ihrer Verantwortung für eine leistungs-

fähige nationale und grenzüberschreitende 

Infrastruktur aller Verkehrsträger gerecht zu 

werden“, heißt es in der Broschüre. „Unse-

re Unternehmen sind zwingend auf  ein 

zuverlässiges und leistungsfähiges Verkehrs-

system angewiesen. Damit nicht nur unsere 

Region, sondern auch Europa mobil bleibt, 

muss die Politik die richtigen Rahmenbedin-

gungen schaffen. Dafür setzen wir uns ein“, 

so Brons.

Ausbildung

Im Bereich der Fachkräftesicherung fordert 

die DIHK neben der Gleichwertigkeit von 

beruflicher und akademischer Bildung die 

Ausweitung des dualen Ausbildungsmodells 

in anderen EU-Staaten. „Damit würden wir 

nicht nur die hohe Jugendarbeitslosigkeit von 

europaweit etwa 15 Prozent reduzieren, son-

dern auch den Unternehmen helfen, zusätz-

liche Fachkräfte zu erschließen“, so IHK-

Hauptgeschäftsführer Max-Martin Dein-

hard. Die DIHK hat in diesem Zusammen-

hang am Donnerstag, den 9. März, ihre 

bundesweite Ausbildungskampagne gestar-

tet, bei der auch die IHK für Ostfriesland 

und Papenburg für eine duale Ausbildung 

in der Region wirbt. „Vielen jungen Men-

schen ist überhaupt nicht bewusst, welche 

Chancen ihnen eine duale Ausbildung bietet. 

Das wollen wir mit dieser Kampagne än-

dern.“ Mit Blick auf  das Ausbildungsange-

bot im IHK-Bezirk sagt Deinhard: „In un-

serem IHK-Bezirk können rund 160 unter-

schiedliche Berufe erlernt werden. Als IHK 

unterstützen wir die angehenden Fachkräf-

te nicht nur in ihrer Ausbildung, sondern bei 

Bedarf  auch bei ihrer Weiterqualifizierung.“   

Mit Blick auf  die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit stellte der Geschäftsführer der 

Ems-Dollart-Region, Karel Groen, seine 

Arbeit und die aktuellen Projekte des Netz-

werkes in der Vollversammlung vor. Mehr 

als 280 Projekte habe die EDR im Rahmen 

des Interreg Förderprogramms seit 1991 

unterstützt und dabei rund 160 Millionen 

Euro an Fördermitteln zur Entwicklung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

umgesetzt. 

Im Rahmen der Sitzung wurde auch Bengt-

Erik Fischer von der Schulte und Bruns 

GmbH & Co KG in Papenburg als neues, 

zugewähltes Mitglied der IHK-Vollversamm-

lung verpflichtet. Er übernimmt die Position 

von Robert Strehlau, ebenfalls Schulte & 

Bruns, der aus privaten Gründen aus dem 

Amt ausgeschieden ist.    <

Einstimmig hat die Vollversammlung der IHK für Ostfriesland und Papenburg den Europapolitischen 
Positionen der DIHK zugestimmt. Foto: IHK für Ostfriesland und Papenburg
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Energietechnik, Automatisierungstechnik

Wir sind eine erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppe der Elektroindustrie.
Der Name Janssen steht für Lösungen in der gesamten Energie-, Prozessleit- und 
Automatisierungstechnik.
Unser Betätigungsfeld ist die Schiffs-, Kraftwerks- und Industrietechnik.

Rolf Janssen 
Elektrotechnische Werke
Emsstraße 4/B 72 · D-26603 Aurich
Tel. 0 49 41/1 74-0 · Fax 1 74-2 05
www.rolf-janssen.de

Janssen 
Elektromaschinen GmbH
Nesserlander Str. 72 · 26723 Emden
Tel. 0 49 21/93 97-0 · Fax 3 36 31
www.info@janssen-ema.de

Janssen 
Elektromaschinen GmbH
Leerer Landstraße 35 – 42 · 26603 Aurich
Tel. 0 49 41/17 42 57 · Fax 17 42 60 
www.info@janssen-ema.de

„Wir glauben an Nachhaltigkeit“
Im Januar feierte das Unternehmen B-Plast 2000 sein 25-Jähriges Jubiläum. 

IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard überreichte dem Betrieb 

seine Jubiläumsurkunde.

VON STEFAN CLAUS

Schreddern, vermahlen, regranulieren 

– Mit diesen Arbeitsschritten macht das 

Unternehmen B-Plast 2000 aus Produkti-

onsabfall ein neues Produkt. Seit einem vier-

tel Jahrhundert verschreibt sich der Betrieb 

der Wiederaufbereitung industrieller Abfäl-

le und führt sie in Form von Kunststoffgra-

nulat wieder dem Wirtschaftskreislauf  zu. 

Im Januar übergab IHK-Hauptgeschäftsfüh-

rer Max-Martin Deinhard dem Unterneh-

mensgründer Theo Bohlen eine Urkunde 

zum 25-jährigen Jubiläum. 

Umweltschutz und Ressourcenschonung sind 

zentrale Werte des Unternehmens. „Wir 

möchten unseren Beitrag zu einer nachhal-

tigen Zukunftsgestaltung leisten“, sagt Firmen-

gründer Theo Bohlen. B-Plast 2000 liefert 

sein Produkt aus Ostfriesland in 41 Länder 

auf  vier verschiedenen Kontinenten. Die 

unterschiedlichen Granulate, die das Unter-

nehmen produziert, stecken in Kleidung, 

Kanus, aber auch Werkzeugen und Bauteilen. 

Rund 1,7 Millionen Tonnen Kunststoff  hat 

der Betrieb nach eigenen Angaben wieder 

dem Wirtschaftskreislauf  zugeführt.   

„B-Plast 2000 ist ein weiteres gelungenes 

Beispiel dafür, welche Rolle unsere Region 

in Sachen Nachhaltigkeit spielt. Darauf  können

wir alle sehr stolz sein“, sagt IHK-Hauptge-

schäftsführer Max-Martin Deinhard.

Als Bohlen das Unternehmen 1998 grün-

dete, agierte er noch aus seiner damaligen 

Wohnung heraus. 

Heute stehen auf  dem 81.000 Quadratme-

ter großen Firmengrundstück zwölf  Hallen. 

Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 97 

Mitarbeiter. Auch Theo Bohlens Söhne Ste-

fan und Arne sind bereits vor einiger Zeit 

in den Betrieb eingestiegen.

Als international agierendes Unterneh-

men ist B-Plast auch von ausländischen 

Krisen betroffen. „Da wir in 41 Länder lie-

fern, sind wir auch immer von außenpoli-

tischen Rahmenbedingungen abhängig. 

Kriselt es in einem Land, dann spüren wir 

das.“

Das Unternehmen steht vor großen Heraus-

forderungen. Vor allem die gestiegenen Strom-

kosten gehen an B-Plast nicht spurlos vorbei. 

„Der Strompreis schwankt stark und die Re-

gierung gibt keine Sicherheit. Würde man 

uns etwas in diese Richtung garantieren, wür-

den wir noch zwei weitere Hallen bauen“, sagt 

Bohlen. Dies sei jedoch aktuell nicht in Sicht. 

Deswegen hat B-Plast in eine 13.000 Qua-

dratmeter große Photovoltaik-Anlage auf  

den Dächern der zwölf  Hallen investiert. 

Damit kann die Firma ihren kompletten 

Bedarf  an Strom über den Tag decken. 

Bohlen: „Nachhaltigkeit ist nicht nur unser 

Geschäftsmodell. Es ist auch eine Chance 

für uns alle. Daran glauben wir.“  <

Auf  dem Bild (v. l. n. r.): Stefan Bohlen, Max-Martin Deinhard, Theo Bohlen, Arne Bohlen, Gundula Bohlen. 
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EDBF bringt Unternehmen 
zusammen

Leer. Kontakte knüpfen, Erfahrungen aus-

tauschen und das eigene Netzwerk erwei-

tern – dazu gibt das Ems Dollart Business 

Forum Unternehmen und Organisationen 

im Rahmen von Veranstaltungen regelmä-

ßig die Gelegenheit. Am 15. Mai lädt das 

Netzwerk des Landkreises Leer, der Stadt 

Leer, der NBank, der Gemeinden Oldambt 

und Westerwolde sowie der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und

Papenburg zum nächsten Treffen ein. Die 

Veranstaltung im historischen Rathaus in 

Leer geht der Frage nach, wie die „letz-

te Meile“ der Vertriebskette qualitativ, 

kostengünstig und nachhaltig bewältigt 

werden kann.

Das Netzwerkstreffen beginnt um 15 Uhr. Um 

Anmeldung auf  www.ihk.de/emden/edbf  wird 

gebeten.F
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Kühling, Emstek

Zum Gewerbegebiet 23   49696 Molbergen   T: 04475 92930-0      

www.stahlhallen-janneck.de

BIS INS DETAIL.

WIR SPIELEN FÜR SIE EINE

TRAGENDE ROLLE

Schröder, Langförden PLG, Bad Harzburg

Virtueller Sprechtag Außenwirtschaft

Online. Das internationale Geschäft gewinnt weiter an Bedeutung und bietet sowohl etablier-

ten Unternehmen als auch Neueinsteigern gute Chancen. Während der Handel innerhalb der 

Europäischen Union weitgehend liberalisiert ist, sind bei Geschäften mit Drittländern zahlreiche 

Bestimmungen zu beachten. Vor diesem Hintergrund bietet die IHK ihren Mitgliedsunternehmen 

die Möglichkeit, in kostenfreien digitalen Einzelgesprächen konkrete Fragen aus dem Bereich Zoll 

und Außenwirtschaft zu besprechen. 

Der Sprechtag findet an jedem dritten Dienstag im Monat statt und richtet sich gleichermaßen an 

Gründer und Start-ups als auch an Unternehmen, die bereits Erfahrung im Auslandsgeschäft haben.

Weitere Informationen sind auf  der IHK-Website unter Dok.-Nr. 5692482 abrufbar.

Wir besiegen Blutkrebs.

Stäbchen rein, Spender sein.

Mund auf
 gegen Blutkrebs.

Viele Blutkrebspatienten fi nden immer 
noch keinen passenden Spender. Vielleicht 
können Sie schon bald einem Patienten 
das Leben retten.

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei 
gemeinnützige Gesellschaft mbH

www.dkms.de



19Wirtschaft Ostfriesland & Papenburg  I   04/2023

Deutschlands beste Ausbilder gesucht! 

Deutschland. Unternehmen, Organisationen, Institute, Schulen und Initiativen können

sich bis zum 30. Juni 2023 für den Förderpreis „Ausbildungs-Ass 2023“ bewerben. 

Die Auszeichnung für innovative Ausbildungskonzepte wird von den Wirtschaftsjunioren 

Deutschland zusammen mit den Junioren des Handwerks, der INTER Versicherungs-

gruppe sowie den Partnern „der Handel“ und das „handwerk magazin“ vergeben. Im 

Preistopf  sind insgesamt 15.000 Euro.

Weitere Informationen sind auf  der IHK-Website unter Dok.-Nr. 5731524 abrufbar.

Webinar zum IHK-
Ursprungszeugnis 

Online. Ursprungszeugnisse gehören zu 

den gängigen Exportdokumenten. Sie 

belegen den handelspolitischen Ursprung 

einer Ware und sind in vielen Ländern 

Pflichtdokument für die Einfuhrverzol-

lung. Als formalisierte und öffentliche 

Urkunde unterliegen Ursprungszeugnisse 

besonderen inhaltlichen Anforderungen 

und werden in Deutschland durch die In-

dustrie- und Handelskammern ausgestellt. 

In einem kostenfreien Webinar am 9. Mai 

von 10 bis 12 Uhr erfahren die Teilneh-

mer, wie das Ursprungszeugnis korrekt 

ausgefüllt wird, welche Kriterien für die 

Ursprungsfindung relevant sind und 

welche Ursprungsnachweise anerkannt 

werden. 

Weitere Informationen sind auf  der IHK-Website 

unter Dok.-Nr. 5744374 abrufbar.  
B
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Profitieren auch Sie von
unserem Knowhow! 

VON WEGEN 
AUSGEDIENT!
Wind ist unser Element! Die 
Windmeister GmbH gibt aus-
geförderten Windenergieanlagen 
– wie auch dieser 24 Jahre alten 
Enercon E30 – neuen Wind auf 
die Rotorblätter.

MISSION WEITER-
BETRIEB 20+
Von der Erstellung eines Weiter-
betriebsgutachtens bis zum Ab-
schluss eines rentierlichen Strom-
liefervertrags. Wir haben ein Herz 
für Alt- und Bestands-Windkraft-
anlagen und kümmern uns zusam-
men mit Ihnen um einen 
wirtschaftlichen Weiterbetrieb.
• Betriebsführung (techn. & kaufm.)
• Wartungs- & Instandhaltungs-

konzepte
• Fernüberwachung & 

24/7 Leitwarte
• Inspektion & Optimierung
• Standsicherheit & Weiterbetrieb
• Stromlieferverträge & Green PPA
• Übernahme sämtlicher Melde-

pflichten

Ihr Weiterbetriebsspezialist 
für Windenergieanlagen:
Eike Sanders
Windmeister GmbH
Hopelser Weg 12, 26639 Wiesmoor
Tel. 04944 9205551
Mobil 0172 6340299
eike.sanders@der-windmeister.de
www.der-windmeister.de

wind ist unser element.

Kompetenz in
Druck und Verlag

Ob Flyer, Zeitschrift, Imagebroschüre
oder ihr Magazin, Geschäftsbericht,
Briefpapier oder Beilage. 
Wir bringen Ihre Wünsche aufs Papier! 
Von der Idee zum fertigen Buch, wir 
begleiten Sie als Buchverlag auf Ihrem Weg.

Printprodukte qualitativ hochwertig, schnell und flexibel. 
Planung, Durchführung, Produktion und Auslieferung 
kundenspezifischer Druckaufträge – alles aus einer Hand.

SKN Medien
Gruppe

SKN Druck und Verlag GmbH & Co. KG
Stellmacherstraße 14, 26506 Norden
Telefon 04931 / 925-0

Ostfriesische Presse Druck GmbH
Dithmarscher Straße 6, 26723 Emden
Telefon 04921 / 936-200
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  van Buten un Binnen  I  Jetzt #könnenlernen

Gemeinsam #könnenlernen 
Die Industrie- und Handelskammern starten gemeinsam mit den 

Mitgliedsbetrieben ihre erste bundesweite Ausbildungskampagne.

VON STEFAN CLAUS

Junge Menschen für die duale Ausbil-

dung begeistern: Das ist das Ziel der 

ersten bundesweiten Ausbildungskam-

pagne der Industrie- und Handelskam-

mern (IHKs), die am 9. März gestartet 

ist. „Obwohl eine Ausbildung unzählige 

Karrierechancen bietet, ist das Image 

– vor allem im Vergleich zum Studium 

– ausbaufähig. Das wollen wir ändern“, 

sagt der Hauptgeschäftsführer der In-

dustrie- und Handelskammer für Ost-

friesland und Papenburg (IHK), Max-

Martin Deinhard. Der Bedarf  der Be-

triebe ist groß. Nur noch jedes vierte 

Unternehmen im IHK-Bezirk kann alle 

seine Ausbildungsplätze besetzen. „In 

unserem IHK-Bezirk können rund 150 

unterschiedliche Ausbildungsberufe er-

lernt werden. Das Ausbildungsniveau ist 

sehr gut. Darum begrüßen wir die bun-

desweite Kampagne und unterstützen 

sie gerne“, sagt IHK-Präsident Dr. Bern-

hard Brons. 

Gemeinsam mit der Hamburger Agen-

tur thjnk wollen die IHKs über eine 

bundesweit angelegte Marketingoffen-

sive den Berufsweg Ausbildung noch 

Die erste bundesweite Azubi-Kampagne der IHKs unter dem Motto „Jetzt #könnenlernen“ 
ist eine Einladung an alle Schü ler, Studienabbrecher und Umsteiger, das Lebensgefühl Ausbil-
dung zu entdecken und mehr über die Chancen zu erfahren, die in einer Ausbildung stecken. 
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www.nehlsen.com

Nehlsen Ostfriesland GmbH & Co. KG
Landkreis Aurich & Stadt Emden
Tel.: 04942 9197-0

Landkreis Leer & Landkreis Emsland
Tel.: 04955 9290-10

vertrieb.ostfriesland@nehlsen.com

Maßgeschneiderte Entsorgungs- und 

Recyclinglösungen für die Region.

Wir sind für Sie da.

WIR HOLEN’S AB

Ausbildung 
im Hafen.

Alle Informationen zur 
Ausbildung bei NPorts 
finden Sie in unserem 
Karriereportal unter 
www.nports.de/ausbildung

Folgen Sie uns auf

attraktiver machen und mit einem po-

sitiven Lebensgefühl aufladen. Unter 

dem Motto Jetzt #könnenlernen lädt die 

Kampagne alle Schüler, aber auch jun-

ge Menschen, die umsteigen wollen oder 

ein Studium abgebrochen haben, ein, 

in das Lebensgefühl Ausbildung ein-

zutauchen.

Echte Azubis – echte Geschichten

Herzstück der Kampagne sind die Er-

lebnisse der Azubis Batuhan, Henk, 

Louis, Leona, Mahalia, Meret, Mu-

hammet, Gjemil und Emily. Sie berich-

ten in den sozialen Medien über Er-

fahrungen bei der Ausbildungssuche, 

teilen Tipps und Tricks für den Be-

rufseinstieg und erzählen aus ihrem 

Leben neben der Ausbildung. Die po-

sitive Botschaft: Ausbildung macht mehr 

aus uns! Die Social-Media-Kanäle sol-

len eine zentrale Anlaufstelle für die 

Generation Z sein, die sich Gedanken 

um ihre Zukunft macht. Daneben pla-

nen die IHKs zahlreiche regionale Ak-

tionen zum Ausbildungsstart – dazu 

gehören Beratungsangebote, Azubi-

Messen, aber auch klassische Außenwer-

bung. 

Mitmachkampagne für Betriebe

Zudem baut die Kampagne auf  die Un-

terstützung der Unternehmen. Hierfür 

wird ein eigenes Werbemittelpaket ange-

boten. Denn insbesondere die mehr als 

200.000 Ausbildungsbetriebe sind wich-

tige Multiplikatoren, um das Lebensge-

fühl Ausbildung zu transportieren. 

Die IHKs sehen darin die große Chan-

ce, den jungen Menschen in Deutsch-

land zu zeigen, dass Ausbildung und 

Azubis nie wertvoller waren als heute. 

Ziel ist es, ein neues Bewusstsein für das 

Thema Ausbildung zu schaffen und so 

dabei zu helfen, Betriebe und den Fach-

kräftenachwuchs zusammenzubringen. 

Die Kampagne ist auf  mehrere Jahre 

angelegt und soll in Zukunft mit weiteren 

Schwerpunkten fortgeführt werden. <

Mehr zu diesem Thema
Dok-Nr. 5738296

Jetzt #könnenlernen

Mehr Informationen zur bundeswei-

ten Ausbildungskampagne und zum 

neuen TikTok-Kanal @die.azubis 

gibt es auf  www.ausbildung-macht-

mehr-aus-uns.de/

Möchten Sie mit Ihrem Betrieb auch 

Teil der Kampagne werden? Kein 

Problem. Kontaktieren Sie uns gern, 

um Zugriff  auf  die Vorlagen der Wer-

bemittel zu bekommen.
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  IHK-Ratgeber  I  IHK hilft
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IHK hilft

bei der Digitalisierung im 
stationären Einzelhandel

Gerade kleine stationäre Einzelhändler sind aufgrund begrenzter Budgets und geringer 
Personalstärke häufig noch zurückhaltend bei der Nutzung digitaler Vertriebskanäle. 
IHK-Referentin Wiebke Eilts erklärt, mit welchen Mitteln auch kleine Unternehmen 
große Schritte in Richtung Digitalisierung gehen können.

Wiebke Eilts, Referentin 
Tourismus, Handel und 

Dienstleistungen

Relevanz

Warum ist Digitalisierung im statio-
nären Einzelhandel wichtig?

Eilts: Der Hauptgrund ist: Das Käuferverhalten hat sich 

verändert. Der HDE Online-Monitor 2022 zeigt, dass immer 

mehr Menschen online einkaufen. 2012 betrug der Netto-

Online-Umsatz in Deutschland 28 Milliarden Euro - 2021 lag 

der Umsatz mit online gehandelten Waren bei 86,7 Milliarden. 

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 waren regelrechte Treiber 

dieser Entwicklung. Wenn Einzelhändler sich anpassen und die 

Annehmlichkeiten des digitalen Shoppings mit den Vorteilen 

der Offline-Welt verzahnen, dann können sie stark davon profi-

tieren.

Ansätze

Welche Möglichkeiten der Digitali-
sierung bieten sich an?

Eilts: Es braucht nicht gleich einen professionellen Online-

shop, ausgefeilte Omnichannel-Features oder eine digitale 

Produktkonfiguration. Für den Anfang ist es ausreichend, sich 

Gedanken über die Ansprüche des Kunden und über die Ver-

zahnung der Online- und Offline-Welt zu machen. Findet der 

Kunde bei seiner Online-Recherche Informationen über mein 

Sortiment? Ist mein Laden bei den bekannten Kartendiensten 

gelistet, sodass der Kunde von seiner Online-Suche direkt in 

den Laden findet? Können Kunden mein Geschäft und meine 

Angebote online bewerten? Wenn Einzelhändler diese Fragen 

mit „Ja“ beantworten, haben sie schon viel für die Verzahnung 

von online und offline unternommen.

Informationen

Wo erhalten Unternehmer weitere 
Informationen?

Eilts: Die Mittelstand-Digital Zentren bieten Leitfäden, Check-

listen, Veranstaltungen, individuelle Sprechstunden und vieles 

mehr zum Thema Digitalisierung an. Die Initiative des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Förderung 

der Digitalisierung insbesondere in kleinen und mittleren Unter-

nehmen zum Ziel. Die Angebote sind kostenlos. 

Die IHK bietet zudem regelmäßig kostenfreie Veranstaltungen 

in Kooperation mit den Mittelstand-Digital Zentren an. 

Finanzielle Unterstützung

Welche Förderangebote gibt es aktuell?

Eilts: Wer größere Projekte zur Digitalisierung plant, kann 

aktuell auf  zwei Förderprogramme des Bundes zurückgreifen. 

Das Programm „go-digital“ unterstützt KMU mit weniger als 

100 Beschäftigten bei Beratungs- und Umsetzungsleistungen in 

den Bereichen “Digitale Geschäftsprozesse“, „Digitale Markter-

schließung“ und „IT-Sicherheit“ . Die Förderung beträgt maxi-

mal 33.000 Euro bei einer Förderquote von 50 Prozent. „Digital 

Jetzt“ bezuschusst mittelständische Betriebe mit 3 bis 499 Be-

schäftigten bei Investitionen in digitale Technologien und in die 

Qualifizierung der Beschäftigten zu Digitalthemen mit maximal 

50.000 Euro bei einer Förderquote von 30 bis 40 Prozent.

!

i

Diese Ausgabe der Wirtschaft Ostfriesland & 
Papenburg enthält folgende Beilagen:

•  Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, 
26603 Aurich

Wir bitten um freundliche Beachtung.Be
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  IHK-Ratgeber  I  Recht kompakt

Umgang mit gefälschten Zeugnissen
Die fachliche Qualifikation eines Bewerbers, seine formelle Ausbildung 

und der erreichte Ausbildungsabschluss sind von entscheidender 

Bedeutung für die Einstellungsentscheidung eines Unternehmens. Wie 

Unternehmen sich vor gefälschten Zeugnissen schützen können, klärt Recht kompakt.

VON SOPHIE ROTHER

Digitale Grafikprogramme ermögli-

chen auch Laien die einfache Ver-

änderung und Anpassung von Doku-

menten. Abschlusszeugnisse sind ein 

mögliches Ziel solcher Bemühungen. 

Neben der eigenhändigen Anpassung von 

Dokumenten bietet eine Vielzahl von 

Anbietern dies als kostenpflichtige Ser-

viceleistung an. In Folge stellen Unter-

nehmen immer wieder Bewerber ein, 

deren tatsächliche Qualifikation anders  

ist als in ihren Zeugnissen ausgewiesen.

Vorsorge im Vorfeld des Vertrags-

schlusses

Unternehmen sollten sich vor dem Ab-

schluss von Arbeitsverträgen, auch im 

Falle einer digitalen Bewerbung der Kan-

didaten, die Originalversion der Ab-

schluss- beziehungsweise Prüfungszeug-

nisse vorlegen lassen und eine Kopie für 

ihre Unterlagen anfertigen. Verände-

rungen von Punktzahlen und Noten sind 

bei analogen Dokumenten leichter zu 

erkennen als bei PDFs. 

Hinweise auf  eine Fälschung können sich 

aus Logos, Unterschriften und dem 

Schriftbild im Allgemeinen ergeben. So 

können zum Beispiel Rechtschreibfehler 

auf  eine Fälschung hindeuten. Bei Fäl-

schungsverdacht hilft die IHK gerne bei 

der Aufklärung weiter und prüft, ob das 

entsprechende IHK-Zeugnis in der vor-

gelegten Form ausgestellt wurde.

Strafrechtliche Relevanz

Sollte sich eine tatsächliche Fälschung 

herausstellen, können Unternehmen     

dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. 

Es kommen die Straftaten der Urkun-

denfälschung sowie des versuchten Be-

truges in Betracht. Wurde bereits ein 

Arbeitsverhältnis geschlossen, so kann 

auch ein sogenannter Anstellungsbetrug 

vorliegen. In solchen Fällen ist es hilf-

reich, der Polizei Kopien der verfälschten 

Originaldokumente vorlegen zu können.

Arbeitsrechtliche Sanktionsmög-

lichkeit: Fristlose Kündigung

Konnte die Nutzung gefälschter Zeug-

nisse im Bewerbungsprozess eindeutig 

nachgewiesen werden, besteht die Mög-

lichkeit einer arbeitsrechtlichen Sankti-

on. Das Vorzeigen falscher oder ver-

fälschter Zeugnisse ist ein Grund für 

eine fristlose Kündigung nach § 626 

BGB. Dies gilt auch dann, wenn die Be-

schäftigung bereits seit längerer Zeit 

besteht und der Bewerbungsprozess dem-

entsprechend lange zurückliegt.Wichtig 

ist, dass Unternehmen den Entschluss 

zur fristlosen Kündigung nach Kennt-

nisnahme der Täuschung zeitnah treffen. 

Wird mit der Kündigung zu lange ge-

wartet, kann diese unwirksam sein. Au-

ßerdem sollten Unternehmen beachten, 

dass für eine wirksame Kündigung die 

Schriftform gilt.

Schadensersatzforderungen

Eine Rückforderung bereits gezahlter 

Arbeitslöhne ist nicht ohne weiteres mög-

lich. In der Regel wurde für diese im 

Vorfeld eine Arbeitsleistung des Mitar-

beitenden erbracht. Die Rechtsprechung 

geht davon aus, dass eventuelle Leistungs-

defizite keine Lohnminderung begründen 

können. <

§

Wichtige Informationen:

•   Unternehmen sollten sich die Originalversion der Abschluss- bzw. Prüfungszeugnisse 

vorlegen lassen. Die Prüfung von Logos, Unterschriften und Schriftbild ist sinnvoll.

•   Erkannte Fälschungen können zur Anzeige gebracht werden. 

•   Das Vorzeigen falscher Zeugnisse ist ein Grund für eine fristlose Kündigung nach          

§ 626 BGB.

Zeugnis gefälscht? Unternehmen können sich mit ihrem Verdacht an die IHK wenden. Diese kann prü-
fen, ob das entsprechende IHK-Zeugnis in der vorgelegten Form ausgestellt wurde.
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  Amtliche Bekanntmachungen  I Prüfungsordnung

Prüfungsordnung für die Durchführung
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen der

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg
Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK) erlässt auf-

grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 22. November 2022 als zustän-

dige Stelle nach §§ 47 Abs. 1 S. 1, § 62 Abs. 3 und § 79 Abs. 4 S. 1 des Berufsbildungsgeset-

zes (BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zu-

letzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, die 

folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprü-

fungen: 

Inhaltsverzeichnis 

Erster Abschnitt Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen 25

§ 1 Errichtung  25

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen  25

§ 2a Prüferdelegationen  26

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung  26

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung  26

§ 5 Geschäftsführung  27

§ 6 Verschwiegenheit  27

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung  27

§ 7 Prüfungstermine  27

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und Umschulungsprüfung  27

§ 9  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 

auseinander fallenden Teilen   27

§ 10  Zulassung von Absolventinnen und Absolventen schulischer und sonstiger 

Bildungsgänge  27

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen  27

§ 12 Zulassung zur Prüfung  28

§ 13 Entscheidung über die Zulassung  28

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung  28

§ 14 Prüfungsgegenstand  28

§ 15 Gliederung der Prüfung  28

§ 16 Besondere Verhältnisse behinderter Menschen  28

§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschulungsprüfung 28

§ 18 Prüfungsaufgaben 29

§ 18a Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen  29

§ 19 Nichtöffentlichkeit  29

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift  29

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung  29

§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 29

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme 29

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 

Prüfungsergebnisses  29

§ 24 Bewertungsschlüssel 29

§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 30

§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 30

§ 27 Prüfungszeugnis 31

§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung  31

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung 31

§ 29 Wiederholungsprüfung 31

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen 31

§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung 31

§ 31 Prüfungsunterlagen 31

§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen  31

§ 33 Inkrafttreten  32

Anlage zu § 2 Absatz 1 Satz 1  32

Erster Abschnitt:

Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1

Errichtung

 (1) Die IHK für Ostfriesland und Papenburg errichtet für die Durchführung der Ab-

schluss- und Umschulungsprüfungen Prüfungsausschüsse (§ 39 Absatz 1 Satz 1 und 

§ 62 Absatz 3 Satz 1 BBiG).

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG nehmen die 

Prüfungsleistungen ab.

(3) Für einen Ausbildungsberuf  können bei Bedarf, insbesondere bei einer großen Anzahl 

von Prüflingen und bei besonderen Anforderungen in der Ausbildungsordnung, mehrere 

Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(4) Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen gemeinsame Prüfungsaus-

schüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§ 2 

Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern in der Anlage zur Prü-

fungsordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse keine höhere Anzahl festgelegt ist. Die 
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   Amtliche Bekanntmachungen I Prüfungsordnung

Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prü-

fungswesen geeignet sein (§ 40 Absatz 1 Satz 2 BBiG). 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie min-

destens eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel 

der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

ber und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Sätze 1 und 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder werden von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg für eine einheitliche Periode, längstens für fünf  Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 

Satz 1 BBiG). 

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auf  Vorschlag 

der im Bezirk der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg be-

stehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz 

3 Satz 2 BBiG).

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen werden im Einvernehmen mit der Schulauf-

sichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 3 BBiG).

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg gesetzten angemessenen 

Frist vorgeschlagen, so beruft die Industrie- und Handelskammer insoweit nach pflicht-

gemäßem Ermessen (§ 40 Absatz 3 Satz 4 BBiG).

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer Berufung 

Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Absatz 3 Satz 5 BBiG).

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 

(§ 40 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten sind 

über die Anzahl und die Größe der einzurichtenden Prüfungsausschüsse sowie über die 

Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prüfenden zu unterrichten. Die Vor-

schlagsberechtigten werden von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg darüber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weiteren Prüfenden beru-fen wurden.

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 

Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 

angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der Industrie- und Handels-

kammer für Ostfriesland und Papenburg mit Genehmigung der obersten Landesbehörde 

festgesetzt wird. Die Entschädigung für Zeitversäum-nis hat mindestens im Umfang von 

§ 16 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 

zu erfolgen (§ 40 Absatz 6 BBiG). 

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf  nur abgewichen werden, wenn andernfalls die er-

forderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann 

(§ 40 Absatz 7 BBiG).

§ 2a

Prüferdelegationen

(1) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg kann im Einver-

nehmen mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses die Abnahme und die abschlie-

ßende Bewertung von Prüfungsleistungen auf  Prüferdelegationen übertragen.

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absätze 1 und 2 entspre-

chend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der Prüferdelegationen 

haben Stellvertreterinnen und Stellvertreter (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, 

deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weitere Prüfende sein, die durch die 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg nach § 40 Absatz 4 BBiG 

berufen worden sind. Für die Berufungen gilt § 2 Absätze 3 bis 8 entsprechend. Die Beru-

fung weiterer Prüfender kann auf  bestimmte Prüf- oder Fachgebiete beschränkt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt entspre-

chend.

(5) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg hat vor Beginn 

der Prüfung über die Bildung von Prüferdelegationen, über deren Mitglieder sowie über 

deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu entscheiden. Prüfende können Mitglie-

der mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart 

aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfolgen kann, so müssen 

diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenommen werden. 

§ 3

Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüflinge nicht mitwirken. 

Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 

 1. Verlobte, 

 2. Ehegatten, 

 3. eingetragene Lebenspartner, 

 4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

 5. Geschwister, 

 6. Kinder der Geschwister, 

 7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 

 8. Geschwister der Eltern, 

 9.  Personen, die durch ein auf  längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 

Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 

Pflegekinder). 

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

 1.  in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder 

die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 

 2.  in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch 

Annahme als Kind erloschen ist;

 3.  im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die 

Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Prüferdelegation nach 

Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatz 1 

gegeben sind, ist dies der IHK mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss 

oder der Prüferdelegation. Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung 

trifft die IHK, während der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation. 

Im letzteren Fall darf  das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen 

dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung 

des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen eines 

solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der Industrie- und Han-

delskammer für Ostfriesland und Papenburg mitzuteilen, während der Prüfung dem 

Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Ausbilderinnen und Ausbilder des Prüflings sollen, soweit nicht besondere Umstände 

eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken. 

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungs-

ausschusses nicht möglich ist, kann die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg die Durchführung der Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen 

Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere zuständige Stelle er-

sucht werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durch-

führung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. Wenn in den 

Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung der Prüferdelegationen nicht 

möglich ist, kann der Prüfungsausschuss die Prüfung selber durchführen oder die Durch-

führung der Prüfung auf  eine andere Prüferdelegation übertragen.

§ 4

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt und ein weiteres 

Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stellvertre-

tende Mitglied sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Absatz 1 BBiG). 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, minde-

stens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag (§ 41 

Absatz 2 BBiG). 
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(3) Für Prüferdelegationen gilt Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 entsprechend.

§ 5 

Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Prü-

fungsausschuss bei der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg. 

Einladungen, (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), Protokollführung und 

Durchführung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungs-

ausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 

einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann 

ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der IHK mit-

teilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches 

derselben Gruppe angehören soll.

(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend.

(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem Vorsitz zu 

unterzeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt. 

(5) Bei Prüferdelegationen sind die Sitzungsprotokolle von allen Mitgliedern zu unter-

zeichnen. § 26 Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 6

Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufs-

bildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferdelegation 

und sonstige mit der Prüfung befassten Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwie-

genheit gegenüber Dritten zu wahren. 

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung 

§ 7

Prüfungstermine

(1) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg bestimmt in der 

Regel zwei für die Durchführung der Prüfung maßgebende Zeiträume im Jahr. Diese 

Zeiträume sollen auf  den Ablauf  der Berufsausbildung und des Schuljahres abgestimmt 

sein. Die zuständige Stelle setzt die einzelnen Prüfungstage fest.

(2) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg gibt die Zeiträu-

me im Sinne des Absatz 1 Satz 1 einschließlich der Anmeldefristen in geeigneter Wei-

se öffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf  der Anmeldefrist bekannt. Wird die 

Anmeldefrist überschritten, kann die Industrie- und Handelskammer die Annahme des 

Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überre-

gionale Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional abgestimmte 

Prüfungstage anzusetzen.

§ 8

Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und Umschulungsprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 BBiG),

 1.   wer die Ausbildungsdauer zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungsdauer nicht 

später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,

 2.   wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie einen von der 

Ausbilderin oder dem Ausbilder und der oder dem Auszubildenden unterzeichneten 

Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

 3.   wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-

nisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszubil-

denden noch deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wenn die Vo-

raussetzungen des Absatz 1 Nummern 2 und 3 nicht vorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 2 

BBiG).

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungsprüfung richten sich nach 

der Umschulungsordnung oder der Umschulungsprüfungsregelung der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (§§ 58, 59 BBiG).

§ 9 

Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in 

zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen

(1) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchge-

führt wird, ist über die Zulassung jeweils gesondert zu entscheiden (§ 44 Absatz 1 BBiG).

(2) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Verbindung mit 

§ 43 Absatz 1 Nummer 2 und 3 BBiG),

 1.  wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Ausbildungsdau-

er zurückgelegt hat,

 2.  wer einen von der Ausbilderin oder dem Ausbilder und der oder dem Auszubil-

denden unterzeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG 

vorgelegt hat und

 3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-

hältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die 

Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter zu vertreten 

haben.

(3) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer

 1.  über die Voraussetzungen in § 43 Absatz 1 BBiG hinaus am ersten Teil der Abschluss-

prüfung teilgenommen hat,

 2.  auf  Grund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b BBiG von 

der Ablegung des ersten Teils der Abschlussprüfung befreit ist oder

 3.  aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Abschlussprüfung nicht 

teilgenommen hat.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 ist der erste Teil der Abschlussprüfung zusammen mit 

dem zweiten Teil abzulegen. 

§ 10

Zulassung von Absolventinnen und Absolventen schulischer und sonstiger 

Bildungsgänge

Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen,

 1.  wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungs-

einrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsaus-

bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf  entspricht. Ein Bildungsgang 

entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn 

er

     a)  nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsord-

nung gleichwertig ist,

     b)  systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung 

durchgeführt wird und

    c)  durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbil-

dung gewährleistet (§ 43 Absatz 2). 

 2.   wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der Rechtsverordnung eines 

Landes die Voraussetzungen nach Nummer 1 erfüllt.

§ 11

Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufsschule vor 

Ablauf  ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn ihre Leis-

tungen dies rechtfertigen (§ 45 Absatz 1 BBiG).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das 

Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in dem Beruf  

tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit 

gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom 

Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 

durch Vorlage von Zeugnissen oder auf  andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass die 

Bewerberin oder der Bewerber die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, die die 

Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Be-

rufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen (§ 45 Absatz 2 BBiG).
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(3) Soldatinnen und Soldaten auf  Zeit und ehemalige Soldatinnen und Soldaten sind 

nach Absatz 2 Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministerium 

der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass die Bewerberin 

oder der Bewerber berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, 

welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen (§ 45 Absatz 3 BBiG).

§ 12

Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf  Zulassung zur Prüfung ist durch die Auszubildenden schriftlich nach 

den von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg bestimm-

ten Fristen und Formularen zu stellen. Die Auszubildenden haben die Ausbildenden 

über die Antragstellung zu unterrichten.

(2) In den Fällen von § 8 Absatz 3, §§ 10 und 11 Absätze 2 und 3 ist der Antrag auf  

Zulassung zur Prüfung von den Prüflingen einzureichen.

(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die IHK, in deren Bezirk 

 a)  in den Fällen der §§ 8, 9 und 11 Absatz 1 die Ausbildungs- oder Umschulungsstätte 

liegt,

 b)  in den Fällen der §§ 10, 11 Absätze 2 und 3 die auf  die Prüfung vorbereitende 

Bildungsstätte oder der gewöhnliche Aufenthalt der Prüflinge liegt,

 c)  in den Fällen des § 1 Absatz 4 der gemeinsame Prüfungsausschuss errichtet worden 

ist.

(4) Dem Antrag auf  Zulassung sind beizufügen:

 a)  in den Fällen von § 8 Absätze 1 und 2, § 9 Absatz 3 

      –  Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 

oder am ersten Teil der Abschlussprüfung, 

      –  ein vorgeschriebener, von der Ausbilderin oder dem Ausbilder und der oder dem 

Auszubildenden unterzeichneter Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Num-

mer 7 BBiG, 

 b) in den Fällen des § 9 Absatz 2 

      –  ein vorgeschriebener, von der Ausbilderin oder dem Ausbilder und der oder dem 

Auszubildenden unterzeichneter Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Num-

mer 7 BBiG, 

 c) im Fall des § 11 Absatz 1 

      –  zusätzlich zu den Unterlagen nach Buchstabe a oder Buchstabe b das letzte 

Zeugnis oder eine aktuelle Leistungsbeurteilung der zuletzt besuchten berufs-

bildenden Schule, 

 d) in den Fällen des § 10 

      –  Bescheinigung über die Teilnahme an dem schulischen oder sonstigen Bildungs-

gang und in den Fällen des § 10 Nummer 1 zusätzlich 

      –  Bescheinigung über die Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung im Rah-

men des schulischen oder sonstigen Bildungsganges, 

 e) in den Fällen des § 11 Absatz 2 Sätze 1 und 2 

      –  Tätigkeitsnachweis und gegebenenfalls Nachweis der Dauer der Berufsausbil-

dung in dem oder in einem anderen einschlägigen Ausbildungsberuf  und gege-

benenfalls glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Handlungs-

fähigkeit, 

 f) in den Fällen des § 11 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 

      –  glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit 

oder Bescheinigung über den Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten. 

(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristgerechte Anmeldung zur 

Prüfung. 

§ 13

Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungsprüfung entscheidet die In-

dustrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg. Hält sie die Zulassungs-

voraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 Absatz 

1 und § 62 Absatz 3 BBiG). 

(2) Sofern eine Umschulungsordnung (§ 58 BBiG) oder eine Umschulungsprüfungsre-

gelung (§ 59 BBiG) der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 

Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten 

der Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen (§ 61 BBiG). 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prüflingen rechtzeitig unter Anga-

be des Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 

schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung über die Nichtzulassung ist dem Prüfling 

schriftlich mit Begründung bekannt zu geben. 

(4) Die Zulassung kann von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss bis zur Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund von gefälschten Unter-

lagen oder falschen Angaben ausgesprochen wurde.

Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung

§ 14

Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Hand-

lungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll der Prüfling nachweisen, dass er die erfor-

derlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kennt-

nisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermitteln-

den, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff  vertraut ist. Die Ausbildungs-

ordnung ist zugrunde zu legen (§ 38 BBiG). 

(2) Der Gegenstand der Umschulungsprüfung ergibt sich aus der jeweiligen Ums-

chulungsordnung (§ 58 BBiG) oder Umschulungsprüfungsregelung der zuständi-

gen Stelle (§ 59 BBiG). 

(3) Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsregelung 

der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg als zuständige 

Stelle auf  die Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf  richtet, sind das 

Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsanforderun-

gen zugrunde zu legen (§ 60 BBiG). 

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Ausbildungsordnung, die 

Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsregelung der Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg etwas anderes vorsieht.

§ 15

Gliederung der Prüfung 

Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der Um-

schulungsordnung oder Umschulungsprüfungsregelung der Industrie- und Handels-

kammer für Ostfriesland und Papenburg.

§ 16

Besondere Verhältnisse behinderter Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter 

Menschen berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, 

die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Drit-

ter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 Absatz 1 

BBiG). Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf  Zulassung zur Prüfung (§ 12) 

nachzuweisen.

 § 17

Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der 

Umschulungsprüfung 

Bei der Umschulungsprüfung (§§ 58, 59 BBiG) ist der Prüfling auf  Antrag von der Able-

gung einzelner Prüfungsbestandteile durch die Industrie- und Handelskammer für Ost-

friesland und Papenburg zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare Prüfung vor 

einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staat-

lichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschu-

lungsprüfung innerhalb von zehn Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der an-

deren Prüfung erfolgt (§ 62 Absatz 4 BBiG).



29 Wirtschaft Ostfriesland & Papenburg  I   04/2023 

 

§ 18

Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf  der Grundlage der Ausbildungsord-

nung oder der Umschulungsordnung oder Umschulungsprüfungsregelung der In-

dustrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg die Prüfungsaufga-

ben. 

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg erstellte oder ausgewählte Auf-

gaben sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern diese Aufgaben von Gre-

mien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 

zusammengesetzt sind und die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg über die Übernahme entschieden hat. 

(3) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prüfungsleistungen zu erbringen, 

soll die Dauer der Prüfung 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 18a

Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen 

(1) Sind nach der Ausbildungsordnung Aufgaben schriftlich zu bearbeiten, kann die 

zuständige Stelle bestimmen, dass diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an einem 

festgelegten Prüfungsort unter Aufsicht durchgeführt werden. Vor der Entscheidung ist 

der Berufsbildungsausschuss nach § 79 BBiG einzubeziehen. Die Prüfungsausschüsse 

sind rechtzeitig zu informieren. 

(2) Die digitale Durchführung der Prüfung erfolgt unter folgenden Maßgaben: 

1.  die zuständige Stelle hat die erforderlichen digitalen Endgeräte mit der erfor-

derlichen digitalen Ausstattung (digitales Prüfungssystem) zur Verfügung zu stel-

len; 

2.  Prüflingen und den Prüfenden ist vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit zu geben, 

sich mit dem digitalen Prüfungssystem vertraut zu machen; 

3.  während der Abnahme der Prüfungsleistung hat eine für das digitale Prüfungssystem 

technisch sachkundige Person zur Verfügung zu stehen; 

4.  bei nicht durch den Prüfling zu vertretenden technischen Störungen ist der damit 

verbundene Zeitverlust durch entsprechende Zeitverlängerung auszugleichen; 

5.  es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik die von den Prüf-

lingen und den Prüfenden eingegebenen Daten diesen stets eindeutig und innerhalb 

der Aufbewahrungsfrist nach § 31 dauerhaft zugeordnet werden können. Die Un-

veränderbarkeit der abschließend übermittelten Daten durch die Prüflinge und die 

Prüfenden ist sicherzustellen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind 

einzuhalten. 

§ 19

Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen und Vertreter der obersten 

Bundes- oder Landesbehörden, der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und 

Handelskammer können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdele-

gation kann im Einvernehmen mit der Industrie- und Handelskammer für Ostfries-

land und Papenburg andere Personen als Gäste zulassen. An der Beratung über das 

Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder der Prüfer-

delegation beteiligt sein.

§ 20

Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss 

unbeschadet der Regelungen in § 25 Absätze 2 und 3 durchgeführt. 

(2) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg regelt im Ein-

vernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass 

die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln 

durchgeführt werden. 

(3) Über den Ablauf  der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 21

Ausweispflicht und Belehrung

Die Prüflinge haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung 

über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 

Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt 

und Nichtteilnahme zu belehren. 

§ 22

Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu 

einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung 

vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshand-

lung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt 

von der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfling setzt 

die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-

schungshandlung fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung be-

troffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren 

Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prüfungs-

ausschuss den Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) 

bewerten. Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme und ab-

schließenden Bewertung übertragen worden sind, kann die Prüferdelegation die Prü-

fungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 

(4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht 

ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von der Teilnahme auszuschließen. 

Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungs-

abnahme beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über 

die Folgen für den Prüfling hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Gleiches 

gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der Prüfer-

delegation nach den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfling zu hören. 

§ 23

Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Der Prüfling kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch schrift-

liche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte selbststän-

dige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme 

vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar 

und nicht auf  eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewer-

tet werden. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling an der 

Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 0 

Punkten bewertet. 

(4) Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Abschlussprüfung gelten die 

Absätze 1 bis 3 für den jeweiligen Teil. 

(5) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krank-

heitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 

Vierter Abschnitt:

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 24

Bewertungsschlüssel

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
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Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Er-

mittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 25

Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über 

 1.  die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst abgenom-

men hat, 

 2.  die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie 

 3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung.

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 26 Absatz 

1. Dem jeweiligen Prüfungsausschuss sind zum Zweck der abschließenden Bewertung und 

Feststellung des Prüfungsergebnisses alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Werden in einem Prüfungsbereich als schriftlich zu bearbeitende Aufgaben aus-

schließlich Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 42 Absatz 4 BBiG eingesetzt, so ist 

eine mindestens ausreichende Prüfungsleistung erbracht, wenn das vom Prüfling erzielte 

Ergebnis mindestens 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte beträgt (absolute Be-

stehensgrenze) oder wenn bei einer Prüfung mit mindestens 100 Prüflingen mit gleichem 

Aufgabensatz die vom Prüfling erzielte Punktzahl die durchschnittliche Punktzahl aller 

erstmals an dieser Prüfung teilnehmenden Prüflinge um nicht mehr als 10 Prozent in den 

schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben dieses Prüfungsbereichs unterschreitet (relative 

Bestehensgrenze). Die relative Bestehensgrenze findet nur dann Anwendung, wenn der 

Prüfling mindestens 45 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte in den schriftlich zu 

bearbeitenden Aufgaben dieses Prüfungsbereichs erreicht hat. 

(3) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufga-

ben können automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder

Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt 

werden. Die Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. Auf  die Ände-

rung der Bewertung abzielende Hinweise von dem Prüfungsausschuss oder der 

Prüferdelegation sind an die zuständige Stelle innerhalb einer von ihr gesetzten Frist zu 

richten. Das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium entscheidet über das 

weitere Vorgehen. 

(4) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die Abnahme 

und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, deren Bewer-

tung unabhängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, 

dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbständig und unabhängig 

bewerten. Weichen die auf  der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen Be-

wertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um nicht mehr als 10 Pro-

zent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich die endgültige Bewertung 

aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt 

die endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus-

schusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Absatz 5 BBiG).

(5) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Auszubildende bei erfolgreichem Abschluss eines 

zweijährigen Ausbildungsberufs vom ersten Teil der Abschlussprüfung eines darauf  aufbau-

enden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das Ergebnis der 

Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs vom Prüfungsausschuss als das Er-

gebnis des ersten Teils der Abschlussprüfung des auf  dem zweijährigen Ausbildungsberufs 

aufbauenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs zu übernehmen.

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur Be-

wertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche Stel-

lungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der 

Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung 

erheblichen Tatsachen festzuhalten (§ 39 Absatz 3 BBiG). Die Beauftragung erfolgt nach den 

Verwaltungsgrundsätzen der IHK. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungs-

ausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachterinnen oder Gutachter tätig werden.

 

§ 26

Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf  den 

von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg genehmigten 

Formularen zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prü-

Punkte Note als 

Dezimal-

zahl

Note 

in 

Worten

Definition

100 1,0

sehr gut
eine Leistung, die den Anforderungen in 

besonderem Maß entspricht

98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5

gut eine Leistung, die den Anforderungen 

voll entspricht

30 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5

befrie-

digend

eine Leistung, die den Anforderungen 

im Allgemeinen entspricht

78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5

ausrei-

chend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen 

noch entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48 und 49 4,5

mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen

nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch

vorhanden sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5

unge-

nügend

eine Leistung, die den Anforderungen

nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0
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ferdelegation zu unterzeichnen und der Industrie- und Handelskammer ohne schuld-

haftes Zögern (unverzüglich) vorzulegen.

(2) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung 

mitgeteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber 

erhält der Prüfling eine vom Vorsitz zu unterzeichnende Bescheinigung. Kann die Fest-

stellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen 

werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) 

zu treffen und dem Prüfling mitzuteilen.

(3) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen durch-

geführt wird, ist das Ergebnis der Prüfungsleistungen im ersten Teil der Abschluss-

prüfung dem Prüfling schriftlich mitzuteilen (§ 37 Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der erste 

Teil der Abschlussprüfung ist nicht eigenständig wiederholbar (§ 37 Absatz 1 Satz 3 BBiG).

(4) Der oder dem Ausbildenden werden auf  Verlangen die Ergebnisse der Zwi-

schen- und Abschlussprüfung der oder des Auszubildenden übermittelt (§§ 37 Absatz 

2 Satz 2 und 48 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

§ 27

Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfling von der Industrie- und Handelskammer für 

Ostfriesland und Papenburg ein Zeugnis (§ 37 Absatz 2 BBiG). Der von der Industrie- 

und Handelskammer vorgeschriebene Vordruck ist zu verwenden.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält 

 –   die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG“ oder „Prüfungszeugnis 

nach § 62 Absatz 3 in Verbindung mit § 37 Absatz 2 BBiG“, 

 –   die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum), 

 –   die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder prüfungsrelevantem 

Schwerpunkt; weitere in der Ausbildungsordnung ausgewiesene prüfungsrelevante 

Differenzierungen können aufgeführt werden, 

 –   die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche und das Gesamtergebnis (Note), soweit 

ein solches in der Ausbildungsordnung vorgesehen ist, 

 –   das Datum des Bestehens der Prüfung, 

 –   die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften:

 a.  des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und der beauftragten Person der Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg mit Siegel 

 b.  oder der Präsidentin oder des Präsidenten und der Hauptgeschäftsführerin oder 

des Hauptgeschäftsführers der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg mit Siegel. 

Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche Bemerkungen zur Information (Be-

merkungen) enthalten, insbesondere über die Einordnung des erworbenen Abschlusses 

in den Deutschen Qualifikationsrahmen oder auf  Antrag der geprüften Person über 

während oder anlässlich der Ausbildung erworbene besondere oder zusätzliche Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2a BBiG enthält das Prüfungszeugnis 

 –   die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 BBiG“,

 –   die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum) 

 –   die einleitende Bemerkung, dass der Prüfling aufgrund der in Teil 1 der Abschluss-

prüfung eines zu benennenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs 

erbrachten Prüfungsleistungen den Abschluss des zu benennenden zweijährigen 

Ausbildungsberufs erworben hat, 

 –   die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche von Teil 1, 

 –   ggf. das Ergebnis von zu benennenden Prüfungsbereichen aus Teil 2 der Abschluss-

prüfung, wenn die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Abschlussprüfung 

des zweijährigen Ausbildungsberufs die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

der Teil 1-Prüfung des drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs nicht hin-

reichend abdecken und die fehlenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

durch geeignete Prüfungsbereiche von Teil 2 der Abschlussprüfung abgedeckt 

werden können, und 

 –   die Feststellung, dass in Teil 1 der Abschlussprüfung und den Prüfungsbereichen 

mit den fehlenden Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten von Teil 2 der Ab-

schlussprüfung ausreichende Leistungen entsprechend der Bestehensregelungen 

im zweijährigen Beruf  erbracht wurden, 

 –   das Datum von Teil 2 der Abschlussprüfung und 

 –   die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften:

 a.  des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und der beauftragten Person der Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg mit Siegel 

 b.  oder der Präsidentin oder des Präsidenten und der Hauptgeschäftsführerin oder 

des Hauptgeschäftsführers der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg mit Siegel. 

(4) Dem Zeugnis ist auf  Antrag der oder des Auszubildenden eine englischspra-

chige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf  Antrag der 

oder des Auszubildenden ist das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststellungen 

auf  dem Zeugnis auszuweisen. Die oder der Auszubildende hat den Nachweis der 

berufsschulischen Leistungsfeststellungen dem Antrag beizufügen. (§ 37 Absatz 3 BBiG).

§ 28

Bescheid über nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfling und seine gesetzlichen Ver-

treterinnen oder Vertreter von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungs-

leistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen 

(§ 29 Absatz 2 bis 3). Die von der Industrie- und Handelskammer vorgeschriebenen 

Formulare sind zu verwenden. 

(2) Auf  die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 29 ist hin-

zuweisen.

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 29

Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Ab-

satz 1 Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen Prüfungsleis-

tung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist dieser auf  

Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern der Prüfling sich innerhalb von zwei Jah-

ren – gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergebnisses der nicht bestandenen Prüfung an 

– zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in einer selbstständigen Prüfungs-

leistung (§ 23 Absatz 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden. 

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 30

Rechtsbehelfsbelehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse der Industrie- und Handels-

kammer für Ostfriesland und Papenburg sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den 

Prüfling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 der Verwaltungsgerichtsordnung 

zu versehen. 

§ 31

Prüfungsunterlagen

Auf  Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung 

eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen 

Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften gemäß § 26 Absatz 1 fünfzehn Jahre 

aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbeschei-

des nach § 27 Absatz 1 bzw. § 28 Absatz 1. Der Ablauf  der vorgenannten Fristen wird 

durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 32

Prüfung von Zusatzqualifikationen

Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend für die Abnahme von Prü-

fungen gemäß § 49 BBiG (Zusatzqualifikationsprüfungen). Das Ergebnis der Prüfung 

nach § 37 BBiG bleibt unberührt. 
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§ 33 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprü-

fungen vom 16.07.2020, zuletzt geändert am 28.11.2022, außer Kraft. 

Anlage zu § 2 Absatz 1 Satz 1 der Prüfungsordnung

Für die hier aufgelisteten Prüfungsausschüsse*) ist eine höhere Anzahl als drei ordentliche 

Mitglieder festgelegt: 

_________________

*) Die hier festgelegte Anzahl von ordentlichen Mitgliedern gilt auch für Prüferdele-

gationen, welchen nach §§ 42 Absatz 2 Satz 1 BBiG oder 35 a Absatz 2 Satz 1 HwO 

die Abnahme und abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen für die aufgelis-

teten Prüfungsausschüsse übertragen wird.

Emden, 24.02.2023 

Industrie- und Handelskammer 

für Ostfriesland und Papenburg 

gez. Dr. Bernhard Brons   gez. Max-Martin Deinhard 

Genehmigt 

Mit Schreiben vom heutigen Tage.

Hannover, den 24.02.2023

Niedersächsisches Kultusministerium 

45.2- 87 142

Im Auftrage Hacke 

Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen 
gemäß § 56 Berufsbildungsgesetz (PO-F-BBiG) der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg
Diese Prüfungsordnung gilt für die Durchführung von Prüfungen gemäß § 56 Abs. 1 

in Verbindung mit § 47 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und ist für die Durchführung von 

Prüfungen nach den aufgrund des § 30 Abs. 5 Berufsbildungsgesetz erlassenen Rechts-

verordnungen über den Nachweis über den Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend anzuwenden. 

Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg erlässt aufgrund 

des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 22. November 2022, als zuständige 

Stelle nach § 56 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1 S. 1 und § 79 Abs. 4 S. 1 BBiG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes 

vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, die folgende Prüfungsordnung 

für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen: 

Inhaltsverzeichnis 

Erster Abschnitt Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen 33

§ 1 Errichtung 33

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen 33

§ 2a Prüferdelegationen 33

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung 33

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 34

§ 5 Geschäftsführung 34

§ 6 Verschwiegenheit 34

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung  34

§ 7 Prüfungstermine 34

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Fortbildungsprüfung 34

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 34

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 34

§ 11 Prüfungsgebühr 35

Dritter Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung 35

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 35

§ 13 Gliederung der Prüfung 35

§ 14 Prüfungsaufgaben 35

§ 14a  Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen 35

§ 15  Nachteilsausgleich für behinderte Menschen 35

§ 16  Nichtöffentlichkeit 35

§ 17  Leitung, Aufsicht und Niederschrift 35

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung 35

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 35

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme 36

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 

Prüfungsergebnisses  36

§ 21 Bewertungsschlüssel  36

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse  36

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 37

§ 24 Prüfungszeugnis 37

§ 25 Bescheid über nicht bestandene Prüfung 37

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung 37

§ 26 Wiederholungsprüfung 37

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen 37

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung 37

Prüfungsausschuss für den 

Abschluss ….

Ggf. regionale 

Zuständigkeit

Anzahl der Mitglieder 

(ohne Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter) 

Kaufmann für Versicherungen und 

Finanzen/Kauffrau für Versiche-

rungen und Finanzen (Versi10)

5

 Berufskraftfahrer/Berufskraftfah-

rerin (BKF_2)

7
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§ 28 Prüfungsunterlagen 37

§ 29 Inkrafttreten 37

Anlage zu § 2 Absatz 1 Satz 1

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1 Errichtung

(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fortbildung errich-

tet die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg Prüfungsaus-

schüsse (§ 56 Abs. 1 S. 1 BBiG). Mehrere zuständige Stellen können bei einer von ihnen 

gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 Abs. 1 S. 2 BBiG).

(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG nehmen die 

Prüfungsleistungen ab. 

(3) Soweit die Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 BBiG), die Anpassungsfortbil-

dungsordnungen (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder die Fortbildungsprüfungsregelungen nach 

§ 54 BBiG selbstständige Prüfungsteile beinhalten, können zur Durchführung 

der Teilprüfungen eigene Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen gebildet werden. 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, sofern in der Anlage zur Prü-

fungsordnung für bestimmte Prüfungsausschüsse keine höhere Anzahl festgelegt ist. 

Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prü-

fungsleistungen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Mitglieder müs-

sen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 

geeignet sein (§ 40 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in gleicher Zahl so-

wie mindestens eine Person, die als Lehrkraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungs-

wesen tätig ist, angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder 

müssen Beauftragte der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer sein (§ 40 Abs. 2 S. 1 und 2 BBiG). 

(3) Die Mitglieder werden von der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg für eine einheitliche Periode, längstens für fünf  Jahre berufen (§ 40 

Abs. 3 S. 1 BBiG). 

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auf  Vorschlag 

der im Bezirk der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 

bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung beru-

fen (§ 40 Abs. 3 S. 2 BBiG). 

(5) Lehrkräfte im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen werden im Einverneh-

men mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 

Abs. 3 S. 3 BBiG entsprechend). Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbildungseinrich-

tungen handelt, werden sie von den Fortbildungseinrichtungen benannt. 

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg gesetzten angemes-

senen Frist vorgeschlagen, so beruft die Industrie- und Handelskammer insoweit nach 

pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Abs. 3 S. 4 BBiG). 

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer 

Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden (§ 40 Abs. 3 S. 5 BBiG). 

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 

(§ 40 Abs. 2 S. 3 BBiG). Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberechtigten 

sind über die Anzahl und die Größe der einzurichtenden Prüfungsausschüsse sowie 

über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren Prüfenden zu unterrichten. 

Die Vorschlagsberechtigten werden von der Industrie- und Handelskammer für Ost-

friesland und Papenburg darüber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen 

Mitglieder, Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weiteren Prüfenden berufen 

wurden. (§ 40 Abs. 5 BBiG).

(10) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 

Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, 

eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe Industrie- und Handelskam-

mer für Ostfriesland und Papenburg mit Genehmigung der obersten Landesbehörde 

festgesetzt wird. Die Entschädigung für Zeitversäumnis hat mindestens im Umfang 

von § 16 des Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung zu erfolgen (§ 40 Abs. 6 BBiG). 

(11) Von den Absätzen 2 und 8 darf  nur abgewichen werden, wenn andernfalls die er-

forderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann 

(§ 40 Abs. 7 BBiG).

§ 2a Prüferdelegationen 

(1) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg kann im Ein-

vernehmen mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses die Abnahme und die 

abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen auf  Prüferdelegationen übertragen.

(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absätze 1 und 2 entspre-

chend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der Prüferdelegationen 

haben Stellvertreterinnen und Stellvertreter (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, 

deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weitere Prüfende sein, die durch die 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg nach § 40 Absatz 4 

BBiG berufen worden sind. Für die Berufungen gilt § 2 Absätze 3 bis 8 entsprechend. 

Die Berufung weiterer Prüfender kann auf  bestimmte Prüf- oder Fachgebiete be-

schränkt werden.

(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. § 2 Absatz 10 gilt ent-

sprechend. 

(5) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg hat vor Be-

ginn der Prüfung über die Bildung von Prüferdelegationen, über deren Mitglieder 

sowie über deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu entscheiden. Prüfende 

können Mitglieder mehrerer Prüferdelegationen sein. Sind verschiedene Prüfungs-

leistungen derart aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfol-

gen kann, so müssen diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenom-

men werden. 

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsbewerberinnen und 

Prüfungsbewerber nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 

 1.  Verlobte, 

 2.  Ehegatten, 

 3.  eingetragene Lebenspartner, 

 4.  Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

 5.  Geschwister, 

 6.  Kinder der Geschwister, 

 7.  Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 

 8.  Geschwister der Eltern, 

 9.   Personen, die durch ein auf  längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häus-

licher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflege-

eltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

 1.   in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe 

oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 

 2.   in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

durch Annahme als Kind erloschen ist; 

 3.   im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern 

die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer Prüferdelegation 

nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des 
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Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der IHK mitzuteilen, während der Prüfung dem Prü-

fungsausschuss oder den anderen Mitgliedern der Prüferdelegation. Die Entscheidung 

über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Industrie- und Handelskammer, wäh-

rend der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation. Im letzteren Fall 

darf  das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der 

Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Aus-

übung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer zu prüfenden Person 

das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg mitzuteilen, während 

der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Absatz 2 Sätze 2 bis 4 

gelten entsprechend. 

(4) Personen, die gegenüber der zu prüfenden Person Arbeitgeberfunktionen inneha-

ben, sollen, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfor-

dern, nicht mitwirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüf-

ungsausschusses nicht möglich ist, kann die Industrie- und Handelskammer für Ost-

friesland und Papenburg die Durchführung der Prüfung einem anderen oder einem 

gemeinsamen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere 

zuständige Stelle ersucht werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, wenn 

eine objektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewähr-

leistet erscheint. Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße

Besetzung der Prüferdelegation nicht möglich ist, kann der Prüfungsausschuss 

die Durchführung der Prüfung auf  eine andere Prüferdelegation übertragen oder 

die Prüfung selbst abnehmen. 

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein weiteres 

Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-

vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 

BBiG). 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, min-

destens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag

(§ 41 Abs. 2 BBiG).

(3) Für Prüferdelegationen gelten Absatz 2 Sätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 5 Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Prü-

fungsausschuss bei der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papen-

burg. Einladungen (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), Protokollführung 

und Durchführung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prü-

fungsausschusses geregelt. 

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder recht-

zeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrich-

tet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich 

der IHK mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied ein-

zuladen, welches derselben Gruppe angehören soll. 

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem Vorsitz zu 

unterzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt.

(4) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend. Die Sitzungsprotokolle sind

 von allen Mitgliedern der Prüferdelegation zu unterzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt un-

berührt.

§ 6 Verschwiegenheit 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufs-

bildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferdelegation 

und sonstige mit der Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvorgänge Verschwie-

genheit gegenüber Dritten zu wahren.

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine

(1) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg legt die Prü-

fungstermine je nach Bedarf  fest. Die Termine sollen nach Möglichkeit mit den betrof-

fenen Fortbildungseinrichtungen abgestimmt werden.

(2) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg gibt die Prü-

fungstermine einschließlich der Anmeldefristen in geeigneter Weise öffentlich mindestens 

einen Monat vor Ablauf  der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist überschritten, 

kann die Industrie- und Handelskammer die Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überregio-

nale Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende überregional abgestimmte Prü-

fungstage anzusetzen.

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

(1) Der Antrag auf  Zulassung zur Prüfung ist schriftlich nach den von der Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg bestimmten Fristen und Formu-

laren zu stellen. Dem Antrag auf  Zulassung sind beizufügen:

 1.  Angaben zur Person und 

 2.  Angaben über die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen. 

(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die Industrie- und 

Handelskammer, in deren Bezirk die Prüfungsbewerberin oder der Prüfungsbewerber 

 a) an einer Maßnahme der Fortbildung teilgenommen hat oder 

 b) in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbstständig tätig ist oder 

 c) ihren oder seinen Wohnsitz hat. 

(3) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen einer 

Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG), einer Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e 

Abs. 1 BBiG) oder einer Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG erfüllt. 

(4) Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 BBiG), die Anpassungsfortbildungs-

ordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder eine Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG 

Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten 

der Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen (§ 55 BBiG). 

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 

(1) Die zu prüfende Person ist auf  Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestand-

teile durch die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg zu befrei-

en, wenn sie eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich aner-

kannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich 

abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von zehn Jahren 

nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt (§ 56 Abs. 2 BBiG).

(2) Anträge auf  Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen mit dem Zulassungs-

antrag schriftlich bei der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 

zu stellen. Die Nachweise über Befreiungsgründe im Sinne von Abs. 1 sind beizufügen. 

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 

(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbestandteilen entscheidet 

die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg. Hält sie die Zulas-

sungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgründe nicht für gegeben, so entscheidet der 

Prüfungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG). 

(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestand-

teilen sind der Prüfungsbewerberin oder dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter An-

gabe des Prüfungstages und Prüfungsortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und 

Hilfsmittel mitzuteilen. Die Entscheidungen über die Nichtzulassung und über die 

Ablehnung der Befreiung sind der Prüfungsbewerberin oder dem Prüfungsbewerber 

schriftlich mit Begründung bekannt zu geben. 

(3) Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können von der In-

dustrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg bis zur Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen 

oder falscher Angaben ausgesprochen wurde. 
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§ 11 Prüfungsgebühr

Die zu prüfenden Person hat die Prüfungsgebühr nach Aufforderung an die Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg zu entrichten. Die Höhe der 

Prüfungsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenordnung der Industrie- und Han-

delskammer für Ostfriesland und Papenburg.

Dritter Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 

(1) Sofern für einen Fortbildungsabschluss weder eine Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 

1 BBiG) noch eine Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) erlassen wor-

den ist, regelt die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg die 

Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfun-

gen, die Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prüfungsverfahren durch Fortbildungs-

prüfungsregelungen nach § 54 BBiG.

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 

BBiG), die Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder die Fortbildungs-

prüfungsregelung nach § 54 BBiG etwas anderes vorsieht. 

§ 13 Gliederung der Prüfung 

Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den Fortbildungsordnungen (§ 53 Abs. 1 

BBiG), den Anpassungsfortbildungsordnungen (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder den Fort-

bildungsprüfungsregelungen nach § 54 BBiG (Prüfungsanforderungen).

§ 14 Prüfungsaufgaben 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf  der Grundlage der Prüfungsanforderungen 

die Prüfungsaufgaben. 

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg erstellte oder ausgewählte Aufgaben 

sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien er-

stellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Abs. 2 zusammen-

gesetzt sind und die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 

über die Übernahme entschieden hat. 

§ 14a Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen

(1) Sind in der Fortbildungsprüfung Aufgaben schriftlich zu bearbeiten, kann die zuständige 

Stelle bestimmen, dass diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an einem festgelegten Prü-

fungsort unter Aufsicht durchgeführt werden. Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungs-

ausschuss nach § 79 BBiG einzubeziehen. Die Prüfungsausschüsse sind rechtzeitig zu in-

formieren. 

(2) Die digitale Durchführung der Prüfung erfolgt unter folgenden Maßgaben: 

 1.   die zuständige Stelle hat die erforderlichen digitalen Endgeräte mit der erforder-

lichen digitalen Ausstattung (digitales Prüfungssystem) zur Verfügung zu stellen; 

 2.   Prüflingen und den Prüfenden ist vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit zu 

geben, sich mit dem digitalen Prüfungssystem vertraut zu machen; 

 3.   während der Abnahme der Prüfungsleistung hat eine für das digitale Prüfungs-

system technisch sachkundige Person zur Verfügung zu stehen; 

 4.   bei nicht durch den Prüfling zu vertretenden technischen Störungen ist der damit 

verbundene Zeitverlust durch entsprechende Zeitverlängerung auszugleichen; 

 5.   es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik die von den 

Prüflingen und den Prüfenden eingegebenen Daten diesen stets eindeutig und 

innerhalb der Aufbewahrungsfrist nach § 28 dauerhaft zugeordnet werden kön-

nen. Die Unveränderbarkeit der abschließend übermittelten Daten durch die 

Prüflinge und die Prüfenden ist sicherzustellen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§ 15 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter 

Menschen berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die 

Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie 

Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 Abs. 1 BBiG). Die Art 

der Behinderung ist mit dem Antrag auf  Zulassung zur Prüfung (§ 8 Abs. 1) nachzuweisen.

§ 16 Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen und Vertreter der obersten Bundes- 

und Landesbehörden, der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papen-

burg sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und Handels-

kammer können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation

kann im Einvernehmen mit der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Pa-

penburg andere Personen als Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis 

dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein.

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss 

durchgeführt. 

(2) Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg regelt im Einverneh-

men mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungs-

leistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.

 

(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der zu prüfenden Person ausdrück-

lich gegenüber der Aufsicht, dem Vorsitz oder den mit der Prüfungsabnahme beauf-

tragten Prüfenden gerügt werden. Entstehen durch die Störungen erhebliche Beein-

trächtigungen, entscheiden der Prüfungsausschuss, die Prüferdelegation oder die mit 

der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden über Art und Umfang von geeigneten 

Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prüfungen kann die 

Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden. 

(4) Über den Ablauf  der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung

Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor 

Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die 

erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, Ordnungs-

verstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es eine zu prüfende Person, das Prüfungsergebnis durch Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet sie Beihilfe 

zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine zu prüfende Person eine Täu-

schungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der 

Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Die zu prü-

fenden Person setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschus-

ses über die Täuschungshandlung fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung 

betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schwe-

ren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prü-

fungsausschuss oder die Prüferdelegation den Prüfungsteil oder die gesamte Prü-

fung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. Soweit Prüfungsleistungen einer Prüfer-

delegation zur Abnahme und abschließenden Bewertung übertragen worden sind, kann 

die Prüferdelegation die Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 

(4) Behindert eine zu prüfende Person durch ihr Verhalten die Prüfung so, dass 

die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist sie von der Teil-

nahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung 

oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die end-

gültige Entscheidung über die Folgen für die zu prüfende Person hat der Prüfungsausschuss 

unverzüglich zu treffen. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der Prüferde-

legation nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prüfende Person zu hören. 
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   Amtliche Bekanntmachungen I Prüfungsordnung

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Die zu prüfende Person kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn der Prüfung 

(bei schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben) durch schriftliche 

Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt die zu prüfende Person einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte 

selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nicht-

teilnahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar 

abgrenzbar und nicht auf  eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig 

bewertet werden. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die zu prüfende Person 

an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung 

mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. 

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheits-

fall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 21 Bewertungsschlüssel 

Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der 

Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über 

 1.   die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst abgenom-

men hat, 

 2.   die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie 

 3.   das Bestehen oder Nichtbestehen der Fortbildungsprüfung. 

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisniederschriften nach § 23 

Absatz 1. Dem jeweiligen Prüfungsausschuss sind zum Zweck der abschließenden Be-

wertung und Feststellung des Prüfungsergebnisses alle erforderlichen Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen. 

 

(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von denen 

befreit worden ist (§ 9), außer Betracht. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung ausschließlich mit Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne 

des § 42 Abs. 4 BBiG geprüft, so ist eine mindestens „ausreichende“ Prüfungsleistung 

erbracht, wenn das von der zu prüfenden Person erzielte Ergebnis mindestens 50 Pro-

zent der insgesamt erreichbaren Punkte beträgt (absolute Bestehensgrenze) oder wenn 

bei einer Prüfung mit mindestens 100 zu prüfenden Personen mit gleichem Aufgaben-

satz die von der zu prüfenden Person erzielte Punktzahl die durchschnittliche Punktzahl 

aller erstmals an dieser Prüfung teilnehmenden zu prüfenden Personen um nicht mehr 

als 10 Prozent in dieser Prüfungsleistung unterschreitet (relative Bestehensgrenze). Die 

relative Bestehensgrenze findet nur dann Anwendung, wenn die zu prüfende Person 

mindestens 45 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte in der Prüfungsleistung er-

reicht hat. 

(4) Nach § 47 Abs. 2 S. 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben kön-

nen automatisiert ausgewertet werden, wenn das Aufgabenerstellungs- oder Aufgaben-

auswahlgremium festgelegt hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 

Ergebnisse sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. Auf  die Änderung der Bewer-

tung abzielende Hinweise von dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation sind 

an die zuständige Stelle innerhalb einer von ihr gesetzten Frist zu richten. Das Aufga-

benerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium entscheidet über das weitere Vorgehen. 

(5) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich die Abnah-

me und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungsleistungen, deren 

Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen kann, so 

vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbständig 

und unabhängig bewerten. Weichen die auf  der Grundlage des in der Prüfungsordnung 

vorgesehenen Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 

nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich 

die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer 

Punkte Note als 

Dezimal-

zahl

Note 

in 

Worten

Definition

100 1,0

sehr gut
eine Leistung, die den Anforderungen in 

besonderem Maß entspricht

98 und 99 1,1

96 und 97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5

gut eine Leistung, die den Anforderungen 

voll entspricht

30 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85 und 86 2,0

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79 und 80 2,5

befrie-

digend

eine Leistung, die den Anforderungen 

im Allgemeinen entspricht

78 2,6

77 2,7

75 und 76 2,8

74 2,9

72 und 73 3,0

71 3,1

70 3,2

68 und 69 3,3

67 3,4

65 und 66 3,5

ausrei-

chend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen noch 

entspricht

63 und 64 3,6

62 3,7

60 und 61 3,8

58 und 59 3,9

56 und 57 4,0

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

Punkte Note als 

Dezimal-

zahl

Note 

in 

Worten

Definition

48 und 49 4,5

mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen

nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass gewisse Grundkenntnisse noch

vorhanden sind

46 und 47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40 und 41 4,9

38 und 39 5,0

36 und 37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30 und 31 5,4

25 bis 29 5,5

unge-

nügend

eine Leistung, die den Anforderungen

nicht entspricht und bei der selbst Grund-

kenntnisse fehlen

20 bis 24 5,6

15 bis 19 5,7

10 bis 14 5,8

5 bis 9 5,9

0 bis 4 6,0
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größeren Abweichung erfolgt die endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes 

weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Abs. 5 BBiG). 

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG können zur Be-

wertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche 

Stellungnahmen Dritter einholen. Im Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen 

Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen festzu-

halten (§ 39 Abs. 3). Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsätzen der 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg. Personen, die nach 

§ 3 von der Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gut-

achterinnen oder Gutachter tätig werden. 

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen 

oder Nichtbestehen 

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf  

den Formularen der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 

zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdele-

gation zu unterzeichnen und der Industrie- und Handelskammer unverzüglich vor-

zulegen. 

(2) Die Prüfung ist vorbehaltlich der Fortbildungsregelungen nach §§ 53, 53 e, 54 BBiG 

insgesamt bestanden, wenn in jedem der einzelnen Prüfungsbestandteile mindestens 

ausreichende Leistungen erbracht worden sind. 

(3) Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses 

der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 

hat. Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungs-

leistung getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern 

(unverzüglich) zu treffen und der zu prüfenden Person mitzuteilen. 

(4) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält die zu prüfende Person Bescheid, wenn für 

den Prüfungsteil ein eigener Prüfungsausschuss gemäß § 1 Abs. 3 gebildet werden kann. 

§ 24 Prüfungszeugnis 

(1) Über die Prüfung erhält die zu prüfende Person von der Industrie- und Handels-

kammer für Ostfriesland und Papenburg ein Zeugnis (§ 37 Abs. 2 BBiG). 

(2) Das Prüfungszeugnis enthält die in der jeweiligen Fortbildungsordnung (§ 53 Abs. 1 

BBiG), Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e Abs. 1 BBiG) oder Fortbildungsprüfungs-

regelung nach § 54 BBiG vorgesehenen Angaben. Die Zeugnisse können zusätzliche 

nicht amtliche Bemerkungen zur Information (Bemerkungen) enthalten, insbesondere 

über die Zuordnung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen Qualifikationsrah-

men oder auf  Antrag der geprüften Person über während oder anlässlich der Ausbildung 

erworbene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Dem Zeugnis ist auf  Antrag der zu prüfenden Person eine englischsprachige und 

eine französischsprachige Übersetzung beizufügen (§ 37 Abs. 3 S. 1 BBiG).

§ 25 Bescheid über nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu prüfende Person von der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg einen schriftlichen Bescheid. Darin 

ist anzugeben, welche Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr 

wiederholt werden müssen (§ 26 Abs. 2 bis 3). Die von der Industrie- und Handelskam-

mer vorgeschriebenen Formulare sind zu verwenden. 

(2) Auf  die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 26 ist hin-

zuweisen.

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 26 Wiederholungsprüfung

(1) Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. 

Ebenso können Prüfungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden, 

wenn ihr Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist. 

Es gelten die in der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse. 

(2) Hat die zu prüfende Person bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen 

Prüfungsleistung (§ 20 Abs. 2 S. 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist 

diese auf  Antrag der zu prüfenden Person nicht zu wiederholen, sofern die zu prüfen-

de Person sich innerhalb von zwei Jahren – gerechnet vom Tage der Feststellung des 

Ergebnisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. 

Die Bewertung einer selbstständigen Prüfungsleistung (§ 20 Abs. 2 S. 2) ist im Rahmen 

der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden. 

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der Industrie- und 

Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg sind bei ihrer schriftlichen Bekannt-

gabe an die Prüfungsbewerberin oder den Prüfungsbewerber bzw. die zu prüfende 

Person mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß  § 70 VwGO zu versehen.

§ 28 Prüfungsunterlagen 

(1) Auf  Antrag ist die zu prüfende Person binnen der gesetzlich vorgegebenen 

Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu 

gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschrif-

ten gemäß § 23 Abs. 1 fünfzehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist 

beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach § 24 Abs. 1 bzw. § 25 Abs. 1. 

Der Ablauf  der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels 

gehemmt. 

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften 

zur Archivierung bleiben unberührt. 

§ 29 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg in Kraft. Gleichzei-

tig tritt die Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen vom 

16.07.2020, zuletzt geändert am 28.11.2022, außer Kraft. 

Anlage zu § 2 Absatz 1 Satz 1 der Prüfungsordnung

Für die hier aufgelisteten Prüfungsausschüsse*) ist eine höhere Anzahl als drei ordent-

liche Mitglieder festgelegt:   

________________________

*) Die hier festgelegte Anzahl von ordentlichen Mitgliedern gilt auch für Prüferdele-

gationen, welchen nach §§ 42 Absatz 2 Satz 1 BBiG oder 35 a Absatz 2 Satz 1 HwO 

die Abnahme und abschließende Bewertung von Prüfungsleistungen für die aufgeliste-

ten Prüfungsausschüsse übertragen wird.

Emden, 24.02.2023 

Industrie- und Handelskammer 

für Ostfriesland und Papenburg 

gez. Dr. Bernhard Brons   gez. Max-Martin Deinhard 

Genehmigt 

Mit Schreiben vom heutigen Tage.

Hannover, den 24.02.2023

Niedersächsisches Kultusministerium 

45.2- 87 146

Im Auftrage Hacke 

Prüfungsausschuss für den 

Abschluss ….

Ggf. regionale 

Zuständigkeit

Anzahl der Mitglieder 

(ohne Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter) 

 (ausfüllen, ggf. Fehlanzeige)
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Das Erbschaftsteuerrecht gewährt neben den persönlichen Freibeträgen 
auch den steuerfreien Erwerb des bisher selbstgenutzten Familienheims. 
Die Steuervergünstigung gilt für den erwerbenden Ehegatten oder Le-
benspartner sowie für die Kinder. Für den Erhalt der steuerlichen Vergüns-
tigung sind jedoch Voraussetzungen zu erfüllen.

Als Familienheim gilt ein bebautes Grundstück, soweit darin eine Woh-
nung gemeinsam zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Dieses kann 
im Inland oder einem Staat der EU oder des Europäischen Wirtschafts-
raums belegen sein. Bei mehreren Flurstücken ist nur derjenige Teil des 
Grundstücks begünstigt, auf dem sich das als Familienheim genutzte 
Gebäude befindet. Die Wohnung muss bis zum Tod des Erblassers der 
Mittelpunkt des familiären Lebens gewesen sein. Aufgrund dieses Erfor-
dernisses ist ein steuerfreier Erwerb im Rahmen dieser Vorschrift einer 
Ferien- oder Wochenendwohnung nicht möglich. War der Erblasser aus 
objektiv zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung gehindert, ist dies 
für die Steuerbefreiung unschädlich. Objektiv zwingende Gründe liegen 
beispielsweise im Fall einer Pflegebedürftigkeit vor, die die Führung eines 
eigenen Haushalts nicht mehr zulässt.
Der überlebende Ehegatte/Lebenspartner oder das erwerbende Kind 
muss unverzüglich nach dem Erwerb, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern, 
die Nutzung des Familienheims zu eigenen Wohnzwecken aufnehmen. 
Regelmäßig wird ein Umzug in das Objekt innerhalb von 6 Monaten seit 

dem Erbfall als akzeptabel angesehen. Eine zwischenzeitliche Renovie-
rung der Räumlichkeiten ist unschädlich, wenn der Erwerber den Bau-
fortschritt angemessen fördert. 
Der steuerfreie Erwerb der Immobilie verlangt die Selbstnutzung durch 
den Erwerber für einen Zeitraum von zumindest zehn Jahren. Gibt der 
Erwerber die Selbstnutzung innerhalb dieses Zehnjahreszeitraums bei-
spielsweise durch Verkauf, Leerstand oder Vermietung auf, ist die Steu-
erbefreiung rückwirkend vollständig aufzuheben. Der Erwerber ist ver-
pflichtet, diese Änderungen der Finanzverwaltung anzuzeigen. Die Steu-
erbefreiung ist jedoch dann nicht rückwirkend aufzuheben, wenn der 
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Karen Kurp
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Erwerber selbst aus objektiv zwingenden Gründen an der Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken gehindert ist. 
Der Tod des Erwerbers oder die eigene Pflegebedürftigkeit gehören un-
streitig zu den zwingenden Gründen, schließen den Katalog von Gründen 
aber nicht ab. Sofern es dem Erwerber nicht mehr zuzumuten ist, das 
Familienheim selbst zu nutzen, sind die Voraussetzungen für die Steu-
erbefreiung erfüllt. Diese Unzumutbarkeit ist durch den Erwerber nach-
zuweisen, beispielsweise durch (amts-)ärztliche Atteste, aus denen sich 
die körperliche oder psychische Hinderung an der Nutzung des Objektes 
ergibt. Andere Gründe, die verständlich nachvollziehbar sind, beispiels-
weise Trauer und unerträgliche Erinnerungen, reichen nicht aus. Sind die 
zwingenden Gründe für die Verhinderung der Selbstnutzung nachge-

wiesen und von der Finanzverwaltung anerkannt, muss die gewährte 
Steuerbefreiung auch weiterhin gelten, selbst wenn die Immobilie später 
verkauft oder abgerissen wird. 
Kinder kommen nur in den Genuss der Steuerbefreiung, soweit neben 
den vorgenannten Voraussetzungen die Wohnfläche der erworbenen 
Wohnung 200 qm nicht übersteigt. D. h. bei größeren Objekten wird die 
Vergünstigung nur anteilig gewährt.    
Hinweis: Ehegatten und Lebenspartner können das Familienheim zu Leb-
zeiten auf den jeweils anderen steuerfrei übertragen, im Grundsatz sogar 
ohne nach dem Erwerb die vorgenannten Behaltensvoraussetzungen er-
füllen zu müssen. Die Rechtsprechung fordert allerdings die Absicht des 
Erwerbers, das Objekt selbst bewohnen zu wollen.
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   „MEHR ALS STEUERBERATUNG -BDO DPI AG!“
Wirtschaftsprüfung SteuerberatungWir beraten. Ganzheitlich.

BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist unser 
kompetenter Kooperationspartner in allen Rechtsfragen, auch 
im Erbrecht. Gemeinsam mit der BDO Legal können wir Sie 
umfassend zu steuerlichen und rechtlichen Themen beraten.

www.bdo-dpiag.de
vorstand@bdo-dpiag.de

BDO DPI AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter 
Nachschusspflicht, und gehört zum internationlen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO 
Mitgliedsfirmen. © 2023
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Seit dem 1. Januar 2023 gilt die 

elektronische Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung. In seinem letzten 

Wort zieht Cord-Dieter Neemann, 

Mitglied des IHK-Präsidiums und 

Chef  der NEEMANN OHG, eine 

erste Bilanz zu der neuen Regelung.

Was spricht gegen die eAU? Grundsätzlich nichts. 

Aber man ersetzt eine Bringschuld von Arbeit-

nehmern nicht etwa durch eine vergleichbare Bring-

schuld mit digitaler Lösung. Die Holschuld liegt fort-

an bei den Unternehmen. Zigtausende Betriebe 

müssen daher ihre Prozesse und IT anpassen. Natür-

lich schaffen wir das! Wir beschäftigen jedoch immer 

mehr ohnehin knappe Ressourcen mit unproduktiven 

Aufgaben. Bürger und Unternehmer wissen: Ich muss 

Prioritäten setzen, ich kann mir nicht alles erlauben, 

was wünschenswert ist. Gerade für die letzten 20 Pro-

zent Optimierung ist der Aufwand oft unverhältnis-

mäßig hoch. In der Gesetzgebung läuft es seit Jahr-

zehnten anders. Immer mehr Fachpolitiker wollen 

ihren speziellen Beitrag zur Weltverbesserung leisten. 

Immer mehr Spezialisten produzieren Regelungen 

für die allerletzten Prozente, mit größter Komplexität 

und häufig moralisierender Begründung: Wer kann 

etwas gegen soziale Absicherung in den Lieferketten 

haben? Sind Sie gegen Sicherheit am Arbeitsplatz? 

Wollen Sie nicht auch dem Betrug Grenzen setzen? 

Doch, das wollen wir alles! Aber wir müssen vor allem 

produktiver werden, unsere Innovationskraft fokus-

sieren: auf  die internationale Wettbewerbsfähigkeit, 

den demographischen und den Klimawandel. Dafür 

braucht es einen gesetzlichen Handlungsrahmen, 

keine Frage. Aber wir versagen zu oft im Großen und 

übertreiben im Kleinen. Wir wollen als Gesellschaft 

resilienter werden. Dabei sollten wir beherzigen: Ein 

Kind wird nicht resilient, wenn man ihm nichts zu-

traut. Das gilt auch für uns Bürger. Unser Gemein-

wesen wird nicht resilienter, wenn man die produktiven 

Kräfte vor allem in einem Hamsterrad der Bürokra-

tie laufen lässt. <

Mehr zu diesem Thema

 Dok-Nr. 5763952

In Sachen elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung sieht Unternehmer Cord-Dieter 

Neemann Optimierungsbedarf. Foto: Privat

Prioritäten 
setzen
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  Vorschau  Vorschau

Vorschau

Karriere mit Lehre 
Der Fachkräftemangel ist zurzeit eine 

der größten Herausforderungen für 

Unternehmen. Nicht nur die Gewin-

nung von Fachkräften über das Er-

folgsmodell der dualen Berufsausbil-

dung, sondern auch die langfristige 

Bindung der Mitarbeiter ist ein be-

herrschendes Thema. In der nächsten 

Ausgabe stehen das neue IHK-Wei-

terbildungsprogramm und die Vorteile  

für Unternehmen und Fachkräfte im 

Fokus.

Die nächste Ausgabe der WOP

erscheint am 15. Mai 2023.
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OSTFRIESLAND UND 
PAPENBURG

Mehr als 30.000 IHK-Mitgliedsbetriebe fördern Wachstum und Wohlstand in 
Ostfriesland und Papenburg. Tourismus, Handel, Energiewirtschaft, Industrie und 
vor allem die Maritime Wirtschaft prägen den IHK-Bezirk für Ostfriesland und 
Papenburg Die Monographie 2023 zeigt die Vielfalt des Standortes aus einer 
spannenden und ungewöhnlichen Perspektive. Sie stellt Menschen in den Mittel-
punkt, die mit großem Engagement, mit Zukunftsorientierung und Verantwortungs-
bewusstsein die Attraktivität Ostfrieslands und Papenburgs beispielhaft prägen. Zu 
den von einem erfahrenen Journalistenteam vorgestellten Persönlichkeiten gehö-
ren Unternehmer, Bürgermeister, Landräte, aber auch Wissenschaftler und Kultur-

-
qualität, die Innovationsfähigkeit und das Gemeinschaftsgefühl, die Internationalität 
und auch die Kreativität der Region. Vor allem zeigen sie jedoch das Potenzial zu 
Wirtschaftswachstum und die Jobvielfalt des IHK-Bezirks.

Erstmals gibt der Oldenburger Verlag „Kommunikation & Wirtschaft“ in Zusam-
menarbeit mit der IHK für Ostfriesland und Papenburg ein aktuelles Porträt über
die „Wirtschaftsregion Ostfriesland und Papenburg“ heraus.

Kommunikation 
& Wirtschaft GmbH
Baumschulenweg 28
26127 Oldenburg
Tel. 0441 9353-0
kuw.de

Birgit 
Petershagen
Tel. 0441 9353-135
Birgit.Petershagen@schluetersche.de
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IT-Dienstleistungen IT-Infrastruktur

Sie sind es Leid, für jedes IT-Problem herauszusuchen, wer Ihr Ansprechpartner ist? 
Die Kommunikation der einzelnen Dienstleister miteinander ist schwierig und das kostet Sie Zeit und Nerven? 
Eigentlich möchten Sie sich gar nicht mit dem ganzen Technikkram auseinandersetzen, sondern Ihren 
eigentlichen Aufgaben nachgehen?
Dann melden Sie sich bei uns – wir sind Ihr Full-Service IT-Dienstleister in Moormerland und Norden!
Rufen Sie uns an: +49 (0)4954 / 93606-0 oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@mdsi.de




